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Anlage 1 Beteiligung der Akteure im Rahmen der Strategieerarbeitung 

 

Folgend werden alle Beratungen, Einzelgespräche und Veranstaltungen im Rahmen der Er-

stellung der LEADER-Entwicklungsstrategie für die Region „Falkenstein-Sagenhaftes Vogt-

land“ mit ihren thematischen Schwerpunkten und in zeitlicher Reihenfolge aufgeführt: 
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Datum Gesprächspartner  Thema 

13.06.2014 

Frau Bernhardt, Stadt Falkenstein 

Frau Fücker, Gemeinde Muldenhammer 

Herr Kerber, Bürgermeister Gemeinde Ellefeld 

Herr Kerber, Landeskirchliche Gemeinschaft 

Herr Kretzschmann, Bürgermeister Gemeinde Grünbach 

Frau Leonhardt, Stadt Falkenstein 

Herr Mann, Bürgermeister Gemeinde Muldenhammer 

Herr Rauchalles, Bürgermeister Stadt Falkenstein 

Frau Reiher, Bürgermeisterin Gemeinde Werda 

Frau Schädlich, Heimatfreunde Ellefeld 

Frau Schöley, Bürgermeisterin Gemeinde Neustadt 

Herr Teichmann, Heimatfreunde Ellefeld 

Frau Tittel, Sparkasse Vogtland 

Herr Trapp, Bürgermeister Gemeinde Bergen 

Frau Voigtmann, Gemeinde Muldenhammer 

Herr Voigt, Stadt Falkenstein 

Auftaktberatung – Klärung Auf-

gabenverständnis 

25.06.2014 

Frau Bernhardt, Stadt Falkenstein 

Frau Leonhardt, Stadt Falkenstein 

Frau Polster-Roth, ILE-Managerin WGS 

Herr Rauchalles, Bürgermeister Stadt Falkenstein 

Herr Rettschlag, LEADER-Koordinator der Region 

Herr Voigt, Stadt Falkenstein 

Abstimmungsberatung zur Ab-

schlussevaluierung der vergange-

nen Förderperiode 

25.06.2014 

Herr Kerber, Bürgermeister Gemeinde Ellefeld 

Herr Kretzschmann, Bürgermeister Gemeinde Grünbach 

Herr Mann, Bürgermeister Gemeinde Muldenhammer 

Frau Reiher, Bürgermeisterin Gemeinde Werda 

Frau Schöley, Bürgermeisterin Gemeinde Neustadt 

Herr Trapp, Bürgermeister Gemeinde Bergen 

Gespräche mit den Bürgermeis-

tern zur Identifikation von Stär-

ken und Schwächen in der Re-

gion 

03.07.2014 Teilnehmer siehe Protokolle in Anlage 2 

Arbeitskreise Daseinsvor-

sorge/Lebensqualität, Wirt-

schaft/Infrastruktur, Touris-

mus/Natur/Landschaft/Geologie 

zur Identifikation von Handlungs-

bedarfen 

15.07.2014 Teilnehmer siehe Protokolle in Anlage 2 

Arbeitskreise Wirtschaft/Infra-

struktur, Tourismus/Natur/Land-

schaft/Geologie zur Formulierung 

von Zielstellungen 

Datum Gesprächspartner  Thema 

17.07.2014 
Frau Borchert, Tourismusverband Vogtland e.V. 

Frau Prelec, Tourismusverband Vogtland e.V. 

Gespräch zur Destinationsstrate-

gie des Vogtlands und deren Ab-

gleich mit touristischen Ansatz-

punkten in der Region 
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24.07.2014 Vertreter aus Naturschutz und Landwirtschaft 

Kleingruppenberatung zur Ana-

lyse von Natur, Landschaft und 

Landwirtschaft 

24.07.2014 Teilnehmer siehe Protokoll in Anlage 2 

Arbeitskreis Daseinsvorsorge/Le-

bensqualität zur Formulierung 

von Zielstellungen 

24.07.2014 Teilnehmer siehe Protokoll in Anlage 4 
1. Regionalforum – Abstimmung 

der Zielstellungen 

29.07.2014 

Frau Fücker, Gemeinde Muldenhammer 

Herr Kerber, Bürgermeister Gemeinde Ellefeld 

Herr Kretzschmann, Bürgermeister Gemeinde Grünbach 

Frau Leonhardt, Stadt Falkenstein 

Herr Mann, Bürgermeister Gemeinde Muldenhammer 

Herr Rauchalles, Bürgermeister Stadt Falkenstein 

Frau Reiher, Bürgermeisterin Gemeinde Werda 

Herr Rettschlag, LEADER-Koordinator der Region 

Frau Schöley, Bürgermeisterin Gemeinde Neustadt 

Herr Trapp, Bürgermeister Gemeinde Bergen 

Redaktionssitzung zur Anpas-

sung des Strategiepapiers 

31.07.2014 Einreichung Entwurf der LEADER-Entwicklungsstrategie beim SMUL 

14.10.2014 
isw Gesellschaft für wissenschaftliche 

Beratung und Dienstleistung mbH 

Auswertung Gutachten zur Be-

wertung des Entwurfs 

14.10.2014 

Herr Kudernatsch, LUB Consulting 

Frau Päßler, Landratsamt Vogtlandkreis, 

Herr Rettschlag, LEADER-Koordinator der Region 

Gespräch zur möglichen Koope-

ration mit der Region Vogtland 

20.10.2014 Frau Bauer, Regionalmanagement Westerzgebirge 

Gespräch zur möglichen Koope-

ration mit der Region Westerzge-

birge 

13.11.2014 Teilnehmer siehe Protokoll in Anlage 4 

2. Regionalforum – Diskussion 

der strategischen Ziele und ihre 

jeweiligen Förderrahmen sowie 

Neustrukturierung der Arbeits-

kreise 

18.11.2014 

Herr Künzel, Naturpark Erzgebirge-Vogtland 

Herr Schöniger, Reit- und Fahrverein Gemeinde Ellefeld 

Herr Thoß, Natur- und Umweltzentrum Oberlauterbach 

Herr von Trieben, Direktvermarkter/Landwirtschaft 

Einzelgespräche zur Identifika-

tion von Maßnahmen 

21.11.2014 

Herr Kramer, Hotel/Gasthof Flößerstube 

Herr Kunze, IK Elektronik GmbH 

Frau Voigtmann, Gemeinde Muldenhammer 

Einzelgespräche zur Identifika-

tion von Maßnahmen 

Datum Gesprächspartner  Thema 

01.12.2014 Teilnehmer siehe Protokoll in Anlage 2 

Arbeitskreis Inwertsetzung von 

Naturerlebnissen und Umweltbil-

dung zur Definition von Förder-

tatbeständen und Fördersätzen 
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09.12.2014 Teilnehmer siehe Protokolle in Anlage 2 

Arbeitskreise Sicherstellung der 

Alltagsmobilität, Langfristige De-

ckung des Fachkräftebedarfs zur 

Definition von Fördertatbestän-

den und Fördersätzen 

10.12.2014 
isw Gesellschaft für wissenschaftliche 

Beratung und Dienstleistung mbH 

Beratung zu Aktionsplan und Bot-

tom-up-Ansatz der LES 

12.01.2015 Entscheidergruppe der LAG „Sagenhaftes Vogtland“ e.V. 
Redaktionssitzung zur Anpas-

sung des Strategiepapiers 

15.01.2015 Mitglieder der LAG 

Mitgliederversammlung der LAG 

„Sagenhaftes Vogtland“ e.V. – 

Beschluss der LES 

16.01.2015 Einreichung der LEADER-Entwicklungsstrategie beim SMUL 
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Anlage 2 Protokolle der Arbeitskreise 

 

1. Arbeitskreis Daseinsvorsorge/Lebensqualität am 03.07.2014, 16 Uhr 
 
Ort: Rathaus Falkenstein 
 
 
1. Input-Präsentation LEADER 

 Erläuterung des LEADER-Ansatzes und der Herausforderungen in der neuen Förderpe-
riode 2014 – 2020 
-  Aktuelle Strategie ist Voraussetzung erfolgreicher Entwicklung 

- alle können LEADER-Region werden, wenn die Qualität der Konzepte gut ist  

- LEADER (franz.): Aktionen zur Verbindung von Wirtschaft im ländlichen Raum 

- nicht Behörden, sondern die regionalen Akteure treffen strategische Entscheidun-

gen für ihre Region 

- Akteure müssen Ziele und Strategien selbst erarbeiten  

- Vorschlag für ein Regionalbudget mit Förderquoten 

- sehr straffer Zeitplan 

- Unterstützung durch abraxas. Tourismus- und Regionalberatung 

- Gewährleistung eines professionellen Managements über den gesamten Pro-

grammzeitraum bis 2020 

 Anforderungen an den Arbeitsprozess 
- Fixierung: klar abgegrenzte LEADER-Region 

- Gemeinsamkeit: Kooperation und solidarisches Handeln 

- Nachvollziehbarkeit: transparente und dokumentierte Abläufe  

- Netzwerkarbeit: ein belastbarer Prozess mit Gruppen von Akteuren 

- ehrenamtliches Engagement für die Gemeinschaft 

 Zeitplan der Konzepterstellung 
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2.  

Teil-

nehmer des AK 

Tätigkeiten/Interessen/Kenntnisse/Spezialwissen der Teilnehmer: 

 Pflegeheimarbeit 

 Einrichtung/Arbeit Menschen mit Behinderung 

 Freiwillige Feuerwehr 

 Heimleiterin Seniorenheim 

 Tourismus- und Verkehrszentrale 

 Apotheke 

 Probleme Gesundheitswesen  

 Kinder- und Jugendarbeit 

 Wohlbefinden von Kindern 

 Geldzuwendung 

 Pflegeheimarbeit 

 Seniorenclub 

 Sozialer Verein 

 Wald 

 Handwerker auf 10 Wochen 

 Jugend- und Seniorenarbeit 

 Ländliche Bausubstanz 

 

3. Konfliktpunkte und Handlungserfordernisse der Region aus Sicht der AK-Teilnehmer 

Arbeitsplätze: 
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 Fachkräftemangel 

Medizinische Versorgung: 

 Ärztemangel auf dem Land 

Bildung: 

 Schulen der Zukunft 

ÖPNV: 

 ÖPNV am Wochenende 

 Taktzeiten Bus/Bahn 

 Erweiterung Citybuslinie 

 Mobilität Kinder und Senioren 
 
Wohnungen/Gebäude/Plätze: 

 Wohnungsleerstand  Reko bezahlen 

 Gebäudesanierung/Altbausanierung (z. B. Gemeinde Bergen)/Schaffung eines Mehr-

zwecks 

 Werterhaltung der schönen Plätze 
Vereine: 

 Personalschwund bei der FFW 

 FFW hat zwei in die Jahre gekommene Dienstfahrzeuge 

 
Dörfliche Gemeinschaft: 

 Dörfliches Gemeinschaftsleben am Boden 

 Alten der Bevölkerung in den ländlichen Gemeinden 

 Wer übernimmt noch Verantwortung? 

 Mehrgenerationen Wohngebiet 

 Fußsteige ab 17 Uhr hochgeklappt 

 

Senioren/Pflege von Angehörigen: 

 Vereinsamung älterer Mieter 

 Besuchsdienst (Kooperation Schulen) 

 Ehrenamt bei Pflege 

 

Junge Leute/Jugend: 

 keine Möglichkeit von Treffs und Austausch 

 Hineinwachsen in Verantwortung im Ort (Feuerwehr, Sport, Musik) 

 Junge Leute in die AG 

 

Zusammenarbeit: 

 Kaum Zusammenarbeit/ Vernetzung der Gemeinden untereinander/Denken in Gemein-

degrenzen Egoismus, Bevormundung 
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 Kirchen sollen zusammenwirken 

 

4. Nächste Termine 

 zweite Arbeitskreissitzungen: 
- Wirtschaft & Infrastruktur 15.07.2014, 16 Uhr 

- Tourismus & Naturschutz 15.07.2014, 19 Uhr 

- Daseinsvorsorge & Lebensqualität 24.07.2014, 16 Uhr 

 Regionalforum: 24.07.2014 ab 19 Uhr 

 

f. d. R. 

Julia Düppenbecker/Prof. Dr. Harald Kunze 
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2. Arbeitskreis Daseinsvorsorge und Lebensqualität am 24.07.2014, 16 Uhr 

 
Ort: Umweltbildungszentrum Rittergut Oberlauterbach 
 
Moderation: Alexander Pilling 
 
Assistenz: Julia Düppenbecker 

 
 
1. Ablauf:  

 Zusammenfassung der Problemlagen aus der Kritikphase heraus 

 Kleingruppenarbeit mit den zusammengefassten Problemlage 

 Präsentation der Kleingruppenarbeit 

 Reflexion 
 

2. inhaltliche Arbeit: 

 Zusammenfassung der Problemlagen aus der Kritikphase (siehe Niederschrift AK, 

3.7.14) 

 Zu folgenden Themenfeldern wurden Kleingruppen gebildet: 

− Bildung 

− Informations-, Vernetzungs- und Kooperationssysteme 

− Strukturelle Einflussnahmen 

− Fonds und Anreizsysteme 

− gemeinsames Management und gemeinsame Projektträgerschaften 

 Ergebnisse der Präsentation der Kleingruppenarbeit: 

− Bildung 

o Menschen nachhaltig lebensfähig machen, Sozialarbeit an Schulen und 

im Freizeitbereich 

o Vernetzung und Kooperation von Kita´s, GS, OS, Musikschulen, BSZ, Kir-

chen und Vereinen 

o Schaffung eines freien Schulträgers 

o Schaffung eines „Lebenszentrums“ als Ausgangspunkt Erziehungsfra-

gen, Wertevermittlung, Patenschaften, Generationenanlaufstelle, ak-

tive Freizeitgestaltung 

o mit mobilen Ablegern des „Lebenszentrums“ 

o Vernetzung der Schulen im LEADER-Gebiet 

o Mobilität mit Bürgerbussen verbessern 

− Informations-, Vernetzungs- und Kooperationssysteme 

o abgestimmte Regionswerbung 

o Kommunen- und Generationenübergreifend denken 
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o Begegnung zum Informations- und Gedankenaustausch 

o persönliche, offene Gespräche 

o Image und Vermarktung durch abgestimmte Regionalwerbung 

o alles tun um Kontinuität zu erreichen 

− Strukturelle Einflussnahmen 

o Stipendium für Studenten aus dem Unternehmer und der Region her-

aus mit dem Ziel die Rückkehr zu erreichen 

o Wohnungspool für junge Familien schaffen 

o Wohnungsumbau für zentrale, altersgerechte Wohnungen  

o Dorf- und Versorgungszentrum schaffen – „Dorv“ 

o Seniorentreffs in den Gemeinden 

o Attraktivität des sozialen Bereichs erhöhen 

o Einfluss auf Mobilität strukturell verbessern 

− Fonds und Anreizsysteme 

o Koordinierungsstelle für aktive Werbung (an Schulen, in Vereinen und 

im öffentlichen Leben) für Ehrenämter schaffen (besondere Bedeutung 

der FFW) 

o Anreiz für überörtliche Zusammenarbeit und Investitionen bei der Feu-

erwehrausrüstung schaffen, Spezialwerkzeuge und Maschinen in der 

Region verteilen 

o öffentliche Wertschätzung des Ehrenamtes in Bürgerveranstaltungen 

o Feuerwehrleistungen müssen auch Geld kosten, die örtliche Feuerwehr 

erfüllt mehr Aufgaben als Brände zu löschen, diese erweiterte Aufga-

benspektrum kann sie als Dienstleistung für Auftraggeber zur Verfü-

gung stellen 

− gemeinsames Management und gemeinsame Projektträgerschaften 

o Gemeindegrenzen besonders durch Zusammenarbeit der Feuerwehren 

und Sportvereine überwinden (Technikbeschaffung, Kinder- und Ju-

gendarbeit), Problem der Versicherung von Kindern in der FFW… 

o gemeindeübergreifende Sozialarbeit, Generationenbetreuung 

o Mediator für die Region 

 

3. Aussagen zur Reflexion: 

 offener Austausch 

 effektive Arbeitsweise 

 gutes Gefühl 

 

f. d. R. 
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Alexander Pilling/Julia Düppenbecker 



LEADER-Entwicklungsstrategie „Falkenstein-Sagenhaftes Vogtland“  14 
 

 
6. überarbeitete Fassung Januar 2022 

 

1. Arbeitskreis Wirtschaft/Infrastruktur am 03.07.2014, 17.30  Uhr 
 
Ort: Rathaus Falkenstein 
 
 
1. Input-Präsentation LEADER 

 Erläuterung des LEADER-Ansatzes und der Herausforderungen in der neuen Förderpe-
riode 2014 – 2020 
-  Aktuelle Strategie ist Voraussetzung erfolgreicher Entwicklung 

- alle können LEADER-Region werden, wenn die Qualität der Konzepte gut ist  

- LEADER (franz.): Aktionen zur Verbindung von Wirtschaft im ländlichen Raum 

- nicht Behörden, sondern die regionalen Akteure treffen strategische Entscheidun-

gen für ihre Region 

- Akteure müssen Ziele und Strategien selbst erarbeiten  

- Vorschlag für ein Regionalbudget mit Förderquoten 

- sehr straffer Zeitplan 

- Unterstützung durch abraxas. Tourismus- und Regionalberatung 

- Gewährleistung eines professionellen Managements über den gesamten Pro-

grammzeitraum bis 2020 

 Anforderungen an den Arbeitsprozess 
- Fixierung: klar abgegrenzte LEADER-Region 

- Gemeinsamkeit: Kooperation und solidarisches Handeln 

- Nachvollziehbarkeit: transparente und dokumentierte Abläufe  

- Netzwerkarbeit: ein belastbarer Prozess mit Gruppen von Akteuren 

- ehrenamtliches Engagement für die Gemeinschaft 

 Zeitplan der Konzepterstellung 
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2. Teilnehmer des AK 

Tätigkeiten/Interessen/Kenntnisse/Spezialwissen der Teilnehmer: 

 Verein Sagenhaftes Vogtland 

 Dorfclub 

 Ländlicher Raum 

 Tischlermeister 

 Tiefbauamt 

 Waldwirtschaft 

 Stadtbauamt 

 Landgut Neustadt 

 Bauernverband 

 Mittelstandrichtlinie 

 Gewerbeverein 

 Lebensmittelhandel 

 Architekturbüro 

 

2. Konfliktpunkte und Handlungserfordernisse der Region aus Sicht der AK-Teilnehmer 

Arbeitskräfte 

 Qualifizierter Nachwuchs fehlt (Nachwuchsförderung) 

 Aufwertung Handwerk in der Schule/Ausbildung 

 
KMU 

 Forschung/KMU-Entwicklung 

 Fehlende Eigenkapitalmittel KMU  Problem Banken 

 Mittel für F & E 

 Vernetzung regionaler Unternehmen 

 Änderung der Leuchtturmpolitik 

 Wie könnte KMU unterstützt werden? 

 mehr Förderung kleinerer Handwerksbetriebe (Bau und Industrienachwuchs) 

 Regionale Wirtschaftskreisläufe 

 Probleme der KMU? 

 

Bauen/Gewerbe 

 Bereitstellung bezahlbares Bauland 

 Investition Hemmnis/Baurecht? 

 Erweiterung Gewerbestandorte – Satzungen/B-Pläne 

 Überwindung bürokratischer Hürden bei Ansiedlung von Gewerbe 
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Wirtschaftszweige/Wertschöpfung 

 Landwirtschaft + Forstwirtschaft = Wirtschaft – Wertschöpfung (Direktvermarktung 

auf dem Land halten) 

 Umwelt/Naturschutz vereint mit Wirtschaft (z. B. Probleme FFH-Gebiete) 

 kleine EE-Anlagen 

 Tourismus als Wirtschaftsfaktor 

 

Flächenmanagement/Freiflächen 

 Flächenverzehr 

 Verlust 1,5 ha/Tag 

 Rückbau Brachen 

 

Straßennetz/Verkehr 

 Ländliches Straßennetz ausbauen/erhalten/ optimieren 

 
Breitbandversorgung 

 Breitbandversorgung/DSL erweitern 

 

Wohnraum 

 Förderung Wohnraum für junge Familien 

 Umnutzung von Brachen/Leerstand 

 

Zusammenarbeit 

 Netzwerke mit Unternehmen 

 Kooperation in der Region 

 Flurbereinigung 

 

Sonstiges 

 Entgegenwirken der demografischen Entwicklung 

 Lebenswelten und Arbeitswelten zusammendenken 

 Menschen binden 

 Image prägen 

 Bildung im Bezug auf Heimatverbundenheit 

 Ausbau Jugend (Vereine, Schulen) 

 Entwicklung weicher Standortfaktoren 

 bürokratischen Aufwand verringern 
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3. Nächste Termine 

 zweite Arbeitskreissitzungen: 
- Wirtschaft & Infrastruktur 15.07.2014, 16 Uhr 

- Tourismus & Naturschutz 15.07.2014, 19 Uhr 

- Daseinsvorsorge & Lebensqualität 24.07.2014, 16 Uhr 

 Regionalforum: 24.07.2014 ab 19 Uhr 

 

f. d. R. 

Julia Düppenbecker/Prof. Dr. Harald Kunze 
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2. Arbeitskreis Wirtschaft und Infrastruktur am 15.07.2014, 16 Uhr 
 
Ort: Herrenhaus Ellefeld 
 
 
1. Einführung 

 Begrüßung durch Herrn Kerber 

 Begrüßung und Protokollprüfung durch abraxas 
 
2. Vorstellung strategischer Zielstellungen 

 Schaffung von Rahmenbedingungen einer erfolgreichen wirtschaftlichen Entwicklung 

 Sicherung einer stabilen und kontinuierlichen wirtschaftlichen Entwicklung 

 Aufrechterhaltung der Branchenvielfalt  

 Unterstützung der KMU sowie nachhaltiger Existenzgründungen 

 Unterstützung der Entwicklung von Kooperationsbeziehungen und regio-
nalen Wertschöpfungsketten 

 

 Sicherung des Fachkräftebedarfs der Wirtschaft sowie Förderung von Unternehmens-
nachfolge und Existenzgründung 

 Intensivierung der Zusammenarbeit von Unternehmen und Schulen 

 Aufwertung des Handwerks in Schule und Berufsbildung 

 Förderung von Wohnangeboten für junge Familien 

 Bereitstellung preisgünstigen Baulandes   

 nachfragegerechte Entwicklung weicher Standortfaktoren  
 

 Gezielte Aufwertung der wirtschaftsnahen Infrastruktur 

 Sanierung gewerberelevanter Straßen 

 Unterstützung kleiner dezentraler Anlagen für erneuerbare Energien 

 weiterer bedarfsgerechter Ausbau der Breitbandversorgung 

 Optimierung des regionalen ÖPNV 
 

3. Wesentliche Aspekte der Diskussion der Zielstellungen 

 Wunsch nach weiteren Existenzgründungen und Unternehmensnachfolge als wichti-
gen Punkt 

 Struktur/Etablierung der KMU und Handwerk  Förderung/Unterstützung der bereits 
etablierten 

 dauerhafte, kontinuierliche Betreuung und Zusammenarbeit von Handwerksunterneh-
men und Schulen 

 duales Studiensystem 
o Aufklärungsarbeit bei Unternehmen 
o Aktivität auf Seiten der Unternehmen  gezieltes Herantreten an die Gym-

nasien 
o Unternehmer-Gruppe einer Branche 

 zentrale Ausbildung aber Einsatzgebiete darstellen und Ausbildung 
über ein Unternehmen 
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 Zentralisierung der Ausbildung/Praktika 

 Alt-Gesellen fehlen, die den Jungen etwas beibringen können 

 ohne regionale Wertschöpfungsketten funktioniert wirtschaftliche Entwicklung nicht 
 Grundlage/ Voraussetzung  

o Frage der Mentalität, öffentliche Aufträge/Ausschreibungen in der Region 
halten ist möglich 

 Mentalität in den Orten selber, sich regionale Unternehmen in Auftrag zu holen  
auch im privaten Bereich 

 Thema Partnerschaft von Unternehmen für Schüler 

 Verbände/Handwerkskammer als Ansprechpartner nutzen 

 Konkurrenzsituationen bei Existenzgründungen entstehen  Diskussion  wichtig ist 
Kommunikation 

 gezielte Förderung von betriebswirtschaftlicher Kompetenz 
o Stiftung Zukunft Vogtland  Gründungs-/Planspiel 
o Motivation/ Lust bei Schülern für Risiko entwickeln 

 weiche Standortfaktoren, Grundversorgung um die Arbeitsplätze herum muss stim-
men 

 Branchenvielfalt  wo wird es im Bereich Unternehmensnachfolge dünn 

 Bereich Forschung und Entwicklung 
o Mittelunterstützung für Forschung und Entwicklung 
o innovative Technologien fördern 
o Unterstützung von Innovationen 

 Breitband, neue Medien, mobile Dienste  mobiler Bereich in öffentlichen Einrichtun-
gen (wie Beherbergung, Gastronomie,…) 

o kostenloses W-Lan 
o mobiles Internet in der Stadt bereits in Förderung der SMWA 

 ergebnisorientierte Intensivierung der Zusammenarbeit von Unternehmern und Schu-
len 

 Verknüpfung/Arbeit zu zukünftigen Management in der Region  Managementleis-
tung auch gezielt auf Organisation/Koordination ausrichten 

 regionaler ÖPNV an Bedürfnisse der Bevölkerung aber auch an Gäste anpassen 
o City-Bus-Verkehr (Falkenstein, Ellefeld) 
o Kinder, Arbeitskräfte, Senioren, Gäste 

 Bahnlinie  zu wenig Fahrgäste  
o attraktive Gestaltung der Transports 

  
 

4. Nächste Termine 

 Regionalforum: 24.07.2014 ab 19 Uhr im Natur- und Umweltzentrum, Herrenhaus Ober-
lauterbach 

 
 

f. d. R. 

Julia Düppenbecker/Prof. Dr. Harald Kunze 
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1. Arbeitskreis Tourismus/Naturschutz am 03.07.2014, 19 Uhr 
 
Ort: Hotel/Gasthof Flößerstube  
 
 
1. Input-Präsentation LEADER 

 Erläuterung des LEADER-Ansatzes und der Herausforderungen in der neuen Förderpe-
riode 2014 – 2020 
-  Aktuelle Strategie ist Voraussetzung erfolgreicher Entwicklung 

- alle können LEADER-Region werden, wenn die Qualität der Konzepte gut ist  

- LEADER (franz.): Aktionen zur Verbindung von Wirtschaft im ländlichen Raum 

- nicht Behörden, sondern die regionalen Akteure treffen strategische Entscheidun-

gen für ihre Region 

- Akteure müssen Ziele und Strategien selbst erarbeiten  

- Vorschlag für ein Regionalbudget mit Förderquoten 

- sehr straffer Zeitplan 

- Unterstützung durch abraxas. Tourismus- und Regionalberatung 

- Gewährleistung eines professionellen Managements über den gesamten Pro-

grammzeitraum bis 2020 

 Anforderungen an den Arbeitsprozess 
- Fixierung: klar abgegrenzte LEADER-Region 

- Gemeinsamkeit: Kooperation und solidarisches Handeln 

- Nachvollziehbarkeit: transparente und dokumentierte Abläufe  

- Netzwerkarbeit: ein belastbarer Prozess mit Gruppen von Akteuren 

- ehrenamtliches Engagement für die Gemeinschaft 

 Zeitplan der Konzepterstellung 

 
 

2. Konfliktpunkte und Handlungserfordernisse der Region aus Sicht der AK-Teilnehmer 
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Orts- und Landschaftsbild 

 Müllablagerungen im Wald/fehlende Müllbehälter an Rastplätzen 

 ländliche Bausubstanz ist ungenutzt/verfällt 

 Ortsbilder aufwerten: Ortsgestaltung generell, Plätze, Beschilderung, zum Teil unat-
traktive Ortseingänge 

 historische Bauwerke mit Informationstafeln ausstatten (Schule, Rathaus) 
 
Touristische Infrastruktur 

 viele Wanderwege, aber kaum Personal für Unterhaltung 

 nicht immer mehr neue Wanderwege – Pflege muss sichergestellt sein (Qualität, Ver-
netzung) 

 Qualitätssicherung der zertifizierten Wanderwege (Kammweg, Panoramaweg Vogt-
land) 

 zu wenig Wanderparkplätze 

 Nutzbarkeit alter Wanderwege  

 globales Parken in allen Bereichen im Göltzschtal 

 Entwicklung von Lehrpfaden u. a. sollte der Lehrpfad Ellefelder Holzofen Richtung 
Weiher wieder hergerichtet werden) 

 Sicherung der Verträglichkeit von Wandermöglichkeiten und Forstarbeiten (Wegebe-
schaffenheit) 

 
Touristische Angebote 

 Angebote für Kinder/Familien mit Kindern fehlen 

 hochwertige Kulturangebote fehlen 

 Sicherung historisch wertvoller Bausubstanz (z. B. Ausbau des Denkmals Neustädter 
Str. 2 in Oberlauterbach – Umgebindehaus) 

 Holzbrunnengebiet Falkenstein: Errichtung eines Kleingartenparks 

 finanzielle und personelle Ausstattung  der Umweltbildung und des Umweltbewusst-
seins insbesondere für Kinder und Jugendliche (Umweltfreizeiten, Naturschutzlager, 
Artenschutzprojekte) ist absolut mangelhaft 

 Umweltzentrum müsste ausgebaut und weiterentwickelt werden 

 Schaffung bzw. Ausbau von Ganzjahresangeboten 

 es existieren kaum „schneefreie“ Angebote in den Wintermonaten (fortschreitender 
Klimawandel)  

 Kleingartenanlagen als touristische Attraktionspunkte 
 
Beherbergung/ Gastronomie/Handel 

 Versorgung der Bürger und Urlauber mit Waren des täglichen Bedarfs (z. B. in Mulden-
berg) 

 zu wenige attraktive und für Familien erschwingliche Übernachtungsmöglichkeiten 
(Ferienwohnungen, Camping, Privatzimmer) 

 wenige gastronomische Einrichtungen auf ansprechendem Niveau; fehlendes Eigenka-
pital für Investitionen 

 
 
Information/ Servicequalität/Touristische Beschilderung 
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 insgesamt schlechte Beschilderung/touristisches Leitsystem fehlt/Beschilderung touris-
tischer Ziele ist mangelhaft (Wanderparkplätze, Gaststätten, Schanze, Loipe) 

 keine einheitliche Beschilderung und Verbindung zu neuen Medien 

 überregionale Beschilderung von Wanderwegen und Museen 

 keine Hinweise für mobilitätseingeschränkte Personen 

 kaum Beschilderung geologischer Besonderheiten (z. B. Topaswelt/Schneckenstein) 

 Veranstaltungsplan für Region fehlt 

 zu wenig örtliche Infotafeln 

 Übersichtstafeln zum Teil nicht aktuell 

 Funktion der Ämter als Dienstleister verbessern 
 
ÖPNV 

 Nahverkehrskonzepte (Bus/Bahn) sollten unter Einbeziehung der touristischen Ziele 
weiterentwickelt werden 

 Ausbau des City-Bus-Systems in der Region 

 Bus und Bahn sollten z. B. für Kinder und Studenten kostenfrei sein 

 Einschränkung von Haltepunkten der Vogtlandbahn nicht akzeptabel – Suche nach Lö-
sungen dringend geboten (z. B. Haltepunkt Muldenberg) 

 
Zusammenarbeit der Akteure 

 Klein-klein-Denken bzw. Konkurrenzdenken der einzelnen Anbieter/zum Teil fehlender 
Kooperationswille – jeder denkt nur an sich (gemeinsames Auftreten und überregiona-
les Arbeiten/bessere touristische Zusammenarbeit der Orte sollte künftiges Ziel sein) 

 Informationen untereinander fehlen (z. B. Was gibt es neues? Was habe ich zu bieten?) 

 zu wenig Einbeziehung der privaten Anbieter in die regionale Planung 

 Vernetzung von Angeboten wie Museen/Infrastruktur 
 
Vermarktung 

 Region ist überregional kaum bekannt 

 keine Vermarktung als Gesundheitsregion 

 überregional bedeutende Ereignisse im Vogtland werden zu wenig für die Region ge-
nutzt (z. B. Vogtland-Arena-Events) 

 regionale Attraktionen sind Gästen kaum bekannt 

 überregionaler Bedeutung des Topasfelsens Schneckenstein wird im Marketing zu we-
nig Rechnung getragen 

 Aktualität von Internetseiten  teilweise nicht gegeben (z. B. Homepage Tourismusver-
band Vogtland) 

 

 

 

 

 

3. Nächste Termine 

 zweite Arbeitskreissitzungen: 
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- Wirtschaft & Infrastruktur 15.07.2014, 16 Uhr 

- Tourismus & Naturschutz 15.07.2014, 19 Uhr 

- Daseinsvorsorge & Lebensqualität 24.07.2014, 16 Uhr 

 Regionalforum: 24.07.2014 ab 19 Uhr 

 

f. d. R. 

Julia Düppenbecker/Prof. Dr. Harald Kunz
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2. Arbeitskreis Tourismus/Naturschutz am 15.07.2014, 19 Uhr 
 
Ort: Herrenhaus Tannenbergsthal 
 
 
1. Einführung 

 Begrüßung durch den Arbeitskreisleiter Bürgermeister Mann 

 Vorstellung der Gemeinde Muldenhammer insbesondere des Herrenhauses 

 Begrüßung und Protokollprüfung (1. Arbeitskreissitzung) durch abraxas 
 
2. Vorstellung strategischer Zielstellungen 

 Entwicklung und Qualitätssteigerung naturorientierter thematischer Angebote sowie 
deren zielgruppenorientierte Ausrichtung  

- Förderung einer wirksameren Inwertsetzung naturorientierter touristischer 
Potentiale 

- Konzentration auf ein Kernnetz von Rad- und Wanderwegen sowie Loipen 
(einschließlich Lückenschluss) und dessen Pflege und Wartung  

- Steigerung der Servicequalität (insbesondere im Gastgewerbe), Steigerung 
des Anteils klassifizierter/zertifizierter Betriebe 

- stärkere Berücksichtigung des demografischen Wandels sowie der Bedürf-
nisse von Familien mit Kindern und mobilitätseingeschränkten Personen 
bei der touristischen Infrastruktur und Angebotsentwicklung  

- Schaffung von Parkplätzen an Wandereinstiegen und Aussichtspunkten 
- bessere Anbindung touristischer Attraktionspunkte an den ÖPNV 
- Schaffung bzw. Ausbau von Ganzjahresangeboten 

 Informationsmanagement und Wissenstransfer 
- einheitliches touristisches Leit- und Informationssystems mit Definition von 

Informationsknotenpunkten sowie Verknüpfung von Wegeinfrastruktur 
mit wertschöpfenden Angeboten 

- Verbesserung der zielgruppenorientierten Umweltbildung und des Um-
welt-bewusstseins (z. B. Erlebnisangebote, Freizeiten) 

- Vermittlung der naturräumlichen, insbesondere der geologischen Beson-
derheiten der Region (u. a. durch Entwicklung eines Geoparkes) 

- Kommunikation von Maßnahmen zum Erhalt besonderer Landschaften (z. 
B. Schutz und Renaturierung eines Hochmoores)  

- Vermittlung naturkundlicher Informationen und Verstärkung des Land-
schaftserlebens, insbesondere für jüngere Menschen durch Nutzung mo-
derner Informationskanäle (z. B. Internet, Audio Guides, QR-Codes, GPS-
Tracks, Geocaching, interaktive Lehrpfade) 
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 Regionale und überregionale Vernetzung 
- Intensivierung der Zusammenarbeit/Vernetzung touristischer Anbieter bei 

der Entwicklung, Pflege und Qualitätssicherung touristischer Angebote 
- regional einheitliche sowie themenspezifisch überregionale Infrastruktur- 

und Produktentwicklung im Vogtland sowie mit dem Erzgebirge (z. B. 
Kammweg, Mountainbiking)  

- Strategisch orientierte Abstimmungen mit Sachsenforst, und der Landes-
talsperrenverwaltung 

- touristisches Marketing im Abstimmung mit dem Tourismusverband Vogt-
land 

 Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage und für die na-
turnahe Erholung 

- Erhalt und Aufwertung des typischen Landschaftsbildes der Region „Sa-
genhaftes Vogtland“ 

- Schutz und Renaturierung von ökologisch besonders wertvollen Lebens-
räumen sowie sensible touristische Inwertsetzung 

- Naturschutzprojekte mit Kindern und Jugendlichen 
 
3. Wesentliche Aspekte der Diskussion der Zielstellungen 

 verstärkte Transparenz und Kommunikation bezüglich der Informationswege  bes-
sere und kontinuierliche Wissensvermittlung intern (Innenmarketing) 

 intensive Kooperation mit verschiedenen Akteuren in der Region (z. B. grenzübergrei-
fende Kooperation  Thema Mehrsprachigkeit, Sachsenforst) 

 Pflege und Erhalt des Wegenetzes 

 Anpassung des Wegenetzes an die Gästebedürfnisse 

 schwierige Erreichbarkeit touristischer Attraktionspunkte vor allem zu Fuß 

 Qualifizierung und Fachkompetenz der Akteure sowie Leistungsträger 

 Organisation/Koordination, Netzwerkbildung und vor allem Innenmarketing als Haupt-
aufgaben des regionalen Managements 

 

4. Nächste Termine 

 Regionalforum: 24.07.2014 ab 19 Uhr im Natur- und Umweltzentrum, Herrenhaus Ober-
lauterbach 

 

f. d. R. 

Julia Düppenbecker/Prof. Dr. Harald Kunze 
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Arbeitskreis Inwertsetzung von Naturerlebnissen und Umweltbildung am 
01.12.2014, 19 Uhr 
 
Ort: Herrenhaus Tannenbergsthal  
 
Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste 

 
1.  Schwerpunkte des Zielkorridors „Inwertsetzung von Naturerlebnissen und Umwelt-

bildung“  

 Die vorgeschlagen Schwerpunkte wurden bestätigt und durch den Schwerpunkt Ar-
tenschutz ergänzt. Die im Arbeitskreis abgestimmten Fördergegenstände/Maßnahmen 
lauten: 

− Schaffung eines einheitlichen touristischen Leit- und Informationssystems 
− Entwicklung eines Geoparks und dessen Verknüpfung mit dazu passfähigen 

Angeboten 
− Lückenschluss und Qualitätssicherung im Wander-, Loipen-, Reit- und Rad-

wegenetz 
− Entwicklung eines Kompetenzzentrums zur Umwelt- und Regionalplanung 

 
2.  Entwurf Förderrahmen 

 Für den Programmzeitraum stehen insgesamt 3,5 Mio. € zur Verfügung. 

 Für den Zielkorridor „Inwertsetzung von Naturerlebnissen und Umweltbildung“ sollen 
1,5 Mio. € verwendet werden. 

 Folgende Fördersätze wurden vorgeschlagen: 
 

 investiv nicht investiv 

LAG 80 % 80 % 

Zweckverbände 80 % 80 % 

Gemeinden 50 % 80 % 

Vereine 50 % 80 % 

Unternehmen 50 % 80 % 

Privatpersonen 50 % 80 % 

 

 Bei einer Zusammenarbeit mehrerer Projektträger kann der Fördersatz bei investiven 
Maßnahmen um 10 % angehoben werden. 

 Der Mindestförderbetrag soll bei 5.000 € pro Förderantrag, die Maximalförderung bei 
150.000 € pro Förderantrag liegen. 

 Änderung im Bereich der Zuwendungsempfänger: Unternehmen werden nicht mit Sitz, 
sondern mit Wirkungsbereich in der Region „Falkenstein-Sagenhaftes Vogtland“ an-
tragsberechtigt. 

 Allen angegebenen Bedingungen wurde durch die Anwesenden zugestimmt. 

 Die Nachhaltigkeit der Maßnahmen soll zur Förderbedingung erklärt werden. 

 Die Maßnahmendauer soll drei Jahre nicht überschreiten. 

 Allen anderen Punkten des Förderrahmens wurde zugestimmt. 
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4.  Ablauf der Förderperiode (nach derzeitigem Kenntnisstand) 

 Nach der Anerkennung als LEADER-Region Mitte 2015 kann mit der Förderung von 
Maßnahmen begonnen werden. 

 2018 sollen die Förderbudgets in Sachsen neu sortiert werden. 

 Alle Beteiligten werden gebeten, keine Maßnahmen auf ewige Förderung auszulegen. 

 

f. d. R. 

Prof. Dr. Harald Kunze/Eike Werner 
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Arbeitskreis Sicherstellung der Alltagsmobilität, insbesondere  für Jugendliche 
und Senioren am 09.12.2014, 17 Uhr 
 
Ort: Herrenhaus Ellefeld  
 
Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste 

 
1.  Schwerpunkte des Zielkorridors „Sicherstellung der Alltagsmobilität“  

 Die vorgeschlagen Fördergegenstände wurden bestätigt und um die Maßnahme Si-
cherheit im Verkehrsraum ergänzt. Die im Arbeitskreis abgestimmten Fördergegen-
stände/Maßnahmen lauten: 

− Ausbau der Citybuslinien 
− Schaffung von ÖPNV-Angeboten zu Freizeitangeboten sowie Versorgungs-

einrichtungen mit Gütern und Leistungen des täglichen Bedarfs 
− Sicherheit im Verkehrsraum 

 Es sollte eine Vernetzung von Tourismus und ÖPNV erfolgen. Diese könnte sich in der 
Verknüpfung von Leit-/Informationssystem und den ÖPNV-Angeboten zu Freizeitein-
richtungen wiederspiegeln. 
 

2.  Entwurf Förderrahmen 

 Für den Förderzeitraum stehen insgesamt 3,5 Mio. € zur Verfügung. 

 Für den Zielkorridor sollen 700 Tsd. € verwendet werden. 

 Folgende Fördersätze wurden vorgeschlagen: 
 

 investiv nicht investiv 

LAG 45 % 80 % 

Zweckverbände 45 % 80 % 

Gemeinden 45 % 80 % 

Vereine 45 % 80 % 

Unternehmen 45 % 80 % 

Privatpersonen 45 % - 

 

 Bei einer Zusammenarbeit mehrerer Projektpartner sowie eines Projektes von großem 
regionalem Interesse kann der Fördersatz bei investiven Maßnahmen um 10 % angeho-
ben werden. 

 Der Mindestförderbetrag soll bei 5.000 € pro Förderantrag, die Maximalförderung bei 
200.000 € pro Förderantrag liegen. 

 Änderung im Bereich der Zuwendungsempfänger: Unternehmen werden nicht mit Sitz, 
sondern mit Wirkungsbereich in der Region „Falkenstein-Sagenhaftes Vogtland“ an-
tragsberechtigt. 

 Allen anderen Punkten des Förderrahmens wurde zugestimmt. 

 
 
 
4.  Ablauf der Förderperiode (nach derzeitigem Kenntnisstand) 
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 Nach der Anerkennung als LEADER-Region Mitte 2015 kann mit der Förderung von 
Maßnahmen begonnen werden. 

 2018 sollen die Förderbudgets in Sachsen neu sortiert werden. 

 Alle Beteiligten werden gebeten, keine Maßnahmen auf ewige Förderung auszulegen. 

 

f. d. R. 

Prof. Dr. Harald Kunze/Alexander Pilling/Julia Düppenbecker  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEADER-Entwicklungsstrategie „Falkenstein-Sagenhaftes Vogtland“  30 
 

 
6. überarbeitete Fassung Januar 2022 

Arbeitskreis Langfristige Deckung des Fachkräftebedarfs am 09.12.2014, 19 Uhr 
 
Ort: Herrenhaus Ellefeld  
 
Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste 

 
1.  Schwerpunkte des strategischen Ziels „Langfristige Deckung des Fachkräftebedarfs“  

 Die vorgeschlagen Fördergegenstände wurden in ihrer Bedeutung diskutiert und wei-
testgehend bestätigt. Änderungsbedarf gab es vor allem bezüglich einzelner  Formulie-
rungen der Fördergegenstände. Die im Arbeitskreis abgestimmten Fördergegen-
stände/Maßnahmen lauten: 

o Willkommenskultur, Unternehmensgründungen und Imagekampagne 
o Weiterentwicklung eines Netzwerkes von Schule sowie Fachkräften und 

Gewerbe/Handwerk 
o Studie „Zukunftsfähige Dorfinnenentwicklung“ sowie weitere Vorausset-

zungen für Schaffung, Nutzung und Rückbau von Wohn- und Gewerbe-
raum 

o Entwicklung eines Lebenszentrums 
 

2.  Entwurf Förderrahmen 

 Über den Förderzeitraum stehen insgesamt 3,5 Mio. € zur Verfügung. 

 Für das strategische Ziel sollen 700 Tsd. € verwendet werden. 

 Folgende Fördersätze wurden vorgeschlagen: 
 

 investiv nicht investiv 

LAG 50 % 80 % 

Zweckverbände 50 % 80 % 

Gemeinden 50 % 60 % 

Vereine 50 % 80 % 

Unternehmen 50 % 60 % 

Privatpersonen 50 % 60 % 

 

 Bei einer Zusammenarbeit mehrerer Projektträger sowie eines Projektes von großem 
regionalem bzw. gebietsübergreifendem Interesse kann der Fördersatz um 10 % ange-
hoben werden. 

 Der Mindestförderbetrag soll bei 5.000 € pro Förderantrag, die Maximalförderung bei 
50.000 € pro Förderantrag liegen. 

 Mit investiver Förderung im Bereich von Wohn- und Gewerberaum soll erst nach der 
Erarbeitung der Studie zur zukunftsfähigen Dorfinnenentwicklung begonnen werden.   

 Änderung im Bereich der Zuwendungsempfänger: Unternehmen werden nicht mit Sitz, 
sondern mit Wirkungsbereich in der Region „Falkenstein-Sagenhaftes Vogtland“ an-
tragsberechtigt. Des Weiteren erfolgte die Aufnahme von Kirchgemeinden als Zuwen-
dungsempfänger. 

 Allen anderen Punkten des Förderrahmens wurde zugestimmt. 

 
4.  Ablauf der Förderperiode (nach derzeitigem Kenntnisstand) 
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 Nach der Anerkennung als LEADER-Region Mitte 2015 kann mit der Förderung von 
Maßnahmen begonnen werden. 

 2018 sollen die Förderbudgets in Sachsen neu sortiert werden. 

 Alle Beteiligten werden gebeten, keine Maßnahmen auf ewige Förderung auszulegen. 

 

f. d. R. 

Prof. Dr. Harald Kunze/Alexander Pilling/Julia Düppenbecker
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Anlage 3 Fotodokumentation der Arbeitskreise 
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Anlage 4 Niederschriften Regionalforen 

 

1. Regionalforum im Rahmen der Erstellung einer LEADER-Entwicklungsstrategie 

für die Region „Falkenstein-Sagenhaftes Vogtland“ 

Datum: 24.07.2014 

Ort: Umweltbildungszentrum Rittergut Oberlauterbach 

Zeit: 19 bis 21 Uhr 

Moderation: Alexander Pilling 

Assistenz: Julia Düppenbecker 
 

1. Ziele: 

 Präsentation über den bisherigen Prozessablauf 

 methodisches Vorgehen bei der Findung von Zielkorridoren 

 inhaltliche Auseinandersetzung mit Querschnitts- und strategischen Zielen 

 Punkteabfrage zu Querschnittszielen 

 weiterer Prozessablauf 

 Reflexion  
 

2. Aussagen aus dem Diskussionsprozess und der Punkteabfrage: 

  Forstwirtschaft ergänzen 

 Zielgruppen bei Naturschutzprojekten ergänzen und Verknüpfungen zu Umweltbil-
dung herstellen 

 Anreizsysteme auch für regionale Unternehmerverbünde denken 

 im Hinblick auf Zuwanderung von Fachkräften und Bevölkerung aus anderen Nationen 
Willkommenskultur (auch als Unternehmenskultur) entwickeln – z.Z. leben bereits 93 
Familien mit internationaler Herkunft in Falkenstein 

 nichts zementieren und schmieden, um lebendiges Lernen und Leben soll es gehen 

 Vorstellung der Querschnittsziele fand Zustimmung 

 im Rahmen der Punkteabfrage konnten die Teilnehmer jeweils drei Punkte auf die fünf 
Querschnittsziele verteilen, im Ergebnis wurde das Ziel 1 – Wissenstransfer, Bildung 
und Kommunikation am höchsten und das Ziel 2 – Schaffung von Information-, Vernet-
zungs- und Kooperationssystemen am niedrigsten bewertet, alle anderen Abweichun-
gen waren marginal, die Teilnehmer des Regionalforums nehmen damit die formulier-
ten Querschnittsziele für die Weiterarbeit an 

 

3. Aussagen zur Reflexion: 

 kreative, offene und konzentrierte Arbeitsweise 

 formulierte Ziele sind erreichbar und keine Luftschlösser 

 Herausarbeitung der strategischen Ziele aus der Arbeit in den Arbeitskreisen war sehr 
gut, die Teilnehmer fanden sich darin wieder 

 
f.d.R. 
Alexander Pilling/Julia Düppenbecker 
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2. Regionalforum im Rahmen der Erstellung einer LEADER-Entwicklungsstrategie 

für die Region „Falkenstein-Sagenhaftes Vogtland“ 

Datum: 13.11.2014 

Ort: Bürgersaal des Rathauses der Stadt Falkenstein 

Zeit: 18 bis 20 Uhr 

Moderation: Prof. Dr. Harald Kunze, Alexander Pilling 

Assistenz: Julia Düppenbecker 

 

1. Arbeitsschritte seit dem 1. Regionalforum: 

 

- Fertigstellung und Abgabe des LES-Entwurfes 

- Auswertung der Zwischenbewertung 

− Verdichtung der Handlungsbedarfe sowie regionalen Potenziale 

− Fokussierung der Zielstellungen auf wenige Zielkorridore 

 jeweils mit Prioritätensetzung 

- Gespräche mit Akteuren und Partnern 

− innerhalb der Region (werden fortgesetzt) 

− mit Region Vogtland 

− mit Westerzgebirge 

− mit Kulturraum Vogtland-Zwickau etc. 

 

2. Strategische Ziele mit Beispielmaßnahmen (Vorschlag): 

 

- Langfristige Deckung des Fachkräftebedarfs 

− Willkommenskultur (z. B. Imagekampagne) 

− Netzwerk Schule – Unternehmen 

− Lebenszentrum als Transferstelle für Erziehungsfragen, Wertevermittlung, 

Generationenanlaufstelle, Patenschaften, Freizeitgestaltung 

- Sicherstellung der Alltagsmobilität, insbesondere für Jugendliche und Senioren 

− Ausbau der Citybuslinien 

− ÖPNV-Angebote zu Freizeitangeboten und Versorgungseinrichtungen 

- Inwertsetzung von Naturerlebnissen und Umweltbildung 

− einheitliches touristisches Leit- und Informationssystem 

− Entwicklung eines Geoparkes mit Angeboten in allen Gemeinden der Re-

gion 

− Lückenschluss und Qualitätssicherung im Wander-, Loipen- und Radwege-

netz 

− Umweltbildung 
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 Bildung von Arbeitskreisen entsprechend den Zielkorridoren 

- Inwertsetzung von Naturerlebnissen: 01.12.2014, 19 Uhr, Herrenhaus Tannenberg-

sthal 

- Sicherstellung der Alltagsmobilität: 09.12.2014, 17 Uhr, Schloss Ellefeld 

- Langfristige Deckung des Fachkräftebedarfs: 09.12.2014, 19 Uhr, Schloss Ellefeld 

3. Aktionsplan der LES: 

- Formulierung von Maßnahmen für die Umsetzung je Ziel unter der Maßgabe 

− der Berücksichtigung der Analyse der Region 

− der Darstellung der Verknüpfung und gegenseitigen Ergänzung von Maß-

nahmen 

− dass die Maßnahmen den Zielen der LES sowie Prioritäten der ELER-Verord-

nung entsprechen 

− der Berücksichtigung der Budgetorientierung 

- Festlegung der Fördersätze je Ziel/Maßnahme für die jeweiligen Gruppen der Be-

günstigten sowie ggf. Ober- und Untergrenzen 

- Beispielkriterien für die Projektauswahl 

− Mindestkriterien (müssen alle positiv bewertet werden) 

o Stimmt das Projekt mit den Zielen des EPLR 2014 – 2020 überein? 

o Ist das Projekt mit den Zielen der LES konform? 

o Weist das Projekt einen Mehrwert im Verhältnis zu Standardmaß-

nahmen auf? 

o Liegen (falls erforderlich) alle Stellungnahmen/Genehmigungen vor?                                               

− Rankingkriterien 

o Innovation und Komplexität 

o Demografische Aspekte 

o Beschäftigung 

o Ökonomische Aspekte 

o Ökologische Aspekte 

o Soziale Aspekte/Gender Mainstreaming/Inklusion 

o Touristische Aspekte 

4. Diskussion: 

- sehr geringe Budgetorientierung 

- realistische Betrachtung der Förderrahmen für die einzelnen Ziele  Frage der 

Verfügbarkeit von Eigenmitteln bei Maßnahmen 

- Integration des Aspektes „Schaffung von Wohnraum durch Umnutzung alter Bau-

substanz/Gehöfte“ in den Zielkorridor Fachkräftesicherung  Diskussion der Auf-

nahme im Arbeitskreis 

f. d. R. 

Prof. Dr. Harald Kunze/Alexander Pilling/Julia Düppenbecker 
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Anlage 5 Querschnittsziele mit jeweiligen Zielstellungen 

 

Querschnittsziel I: Wissenstransfer, Bildung, Kommunikation 

 Wissenstransfer zwischen Unternehmen und Schulen zur Sicherung des Fachkräf-

tenachwuchses in der Region sowie zur Verbesserung der Berufsbildungsfähigkeit der 

Schüler 

 Aufwertung des Handwerks in Schule und Berufsbildung 

 Förderung von Kooperationen zum Wissens- und Erfahrungsaustausch zur Gewinnung 

und Qualifizierung von Fachkräftenachwuchs und zur Anregung von Existenzgründun-

gen, insbesondere durch junge Menschen 

 Wissenstransfer- und Motivationsstrategien zur Gewährleistung von Unternehmens-

nachfolge in Industrie, Land- und Forstwirtschaft, Handwerk und Gewerbe  

 Weiterbildung zur Eröffnung von Einkommensalternativen, insbesondere in der Land-

wirtschaft 

 Unterstützung von Innovationen in KMU der Region 

 Qualitative Verbesserung und Intensivierung der Wissensvermittlung zu kulturellen und 

kulturgeschichtlichen Sachverhalten und Sachzeugen der Region 

 Verbesserung der zielgruppen- und handlungsorientierten Umweltbildung und des Um-

weltbewusstseins  

 Vermittlung der naturräumlichen, insbesondere der geologischen Besonderheiten der 

Region (u. a. durch Entwicklung eines Geoparkes) 

 Kommunikation von Maßnahmen zum Erhalt besonderer Landschaften (z. B. Schutz und 

Renaturierung eines Hochmoores)  

 Vermittlung naturkundlicher Informationen und Verstärkung des Landschaftserlebens, 

insbesondere für jüngere Menschen durch Nutzung moderner Informationskanäle (z. B. 

Internet, Audio Guides, QR-Codes, GPS-Tracks, Geocaching, interaktive Lehrpfade) 

 einheitliches und durchgängiges touristisches Leitsystem in Abstimmung mit dem Vogt-

landkreis und dem Tourismusverband Vogtland  

 Naturschutzprojekte unter Einbeziehung aller Generationen 

 Fachkräfte und Ärztemangel mit ortsnaher Bildung, Aus- und Weiterbildung und Kom-

munikation begegnen 

 durch Schaffung einer Willkommenskultur Attraktivität und Bindekräfte für zuwander-

ende, insbesondere auch internationale Fachkräfte erhöhen 

 interkommunale, soziale Arbeit an Schulen und im Freizeitbereich installieren 

 Schaffung eines freien Schulträgers und eines „Lebenszentrums“ als Transferstelle für 

Erziehungsfragen, Wertevermittlung, Patenschaften, Generationenanlaufstelle und ak-

tive Freizeitgestaltung  

 Seniorentreffs installieren 
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Querschnittsziel II: Schaffung von Informations-, Vernetzungs- und Kooperationssyste-

men  

 gemeinsames Regionalmanagement 

 gemeinsame Projektträgerschaften 

 Schaffung von Strukturen und Management für den Natur-, Umwelt- und Klimaschutz 

 Energieeinsparung durch Optimierung des aktiven und passiven Energieverbrauchs 

(smart grid) 

 Nutzung der Potentiale und Entwicklungsstrategien des Naturparks „Erzgebirge/Vogt-

land“ für die Gewährleistung eines ausgewogenes Verhältnisses von Naturschutz und 

umweltschonendem Tourismus 

 Fachkräftemanagement und Verbundwerbung 

 durch abgestimmte Regionswerbung Image und Vermarktung verbessern 

 Vernetzung und Kooperation von Kita´s, Grundschulen, Oberschulen, Musikschulen, Be-

rufsbildungszentren, Kirchen und Vereinen 

 interkommunale Zusammenarbeit  

 generationsübergreifendes Denken 

 

Querschnittsziel III: Strukturelle Einflussnahmen und Schaffung von Rahmenbedingun-

gen für eine erfolgreiche regionale Entwicklung  

 Sicherung der Branchenvielfalt und Unterstützung der KMU sowie nachhaltiger Exis-

tenzgründungen 

 Verbesserung der überregionalen Verkehrsanbindung, insbesondere an das BAB-Netz 

sowie Richtung Tschechien 

 Sanierung gewerbe- und siedlungsrelevanter Straßen 

 weiterer bedarfsgerechter Ausbau der Breitbandversorgung 

 dauerhafte Etablierung einer intensiven Zusammenarbeit und Vernetzung von Akteuren 

sowie regionalen Wertschöpfungsketten 

 stärkere Berücksichtigung des demografischen Wandels sowie der Bedürfnisse von Fa-

milien mit Kindern und mobilitätseingeschränkten Personen bei der Infrastruktur- und 

Angebotsentwicklung (Mobilität, Handel und Dienstleistungen, Kultur, Freizeit und Tou-

rismus, u. a. durch Schaffung von Dorf- und Versorgungszentren) 

 Identitätsstiftende Entwicklung weicher Standortfaktoren  

 Förderung von Wohnangeboten für junge Familien  

 Erhalt und Aufwertung des typischen Orts- und Landschaftsbildes der Region „Falken-

stein-Sagenhaftes Vogtland“ als Kulturgut sowie Wohlfühlfaktor für Bewohner und 

Gäste 

 Ausbau touristischer Ganzjahresangebote unter Berücksichtigung des Klimawandels  (u. 

a. Inwertsetzung geologischer Schauobjekte, Entwicklung der Ganzjahresloipe Grün-

bach zu einem touristischen Hotspot) 
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 Erhöhung des Anteils von Anlagen zur Nutzung von Erneuerbaren Energien (Strom und 

Wärme) 

 Regionale Speicherung von regional erzeugter Energie (Strom) 

 Schutz und Renaturierung von ökologisch besonders wertvollen Lebensräumen sowie 

sensible touristische Inwertsetzung 

 Schulen durch strukturelle Einflussnahme und einer Haltung von Bildung für nachhaltige 

und regionale Entwicklung  neu denken 

 ÖPNV, Mobilität und Treffpunkte für Kinder und Senioren durch Schaffung von ange-

messener Infrastruktur und eigenen Steuerungsmöglichkeiten (u. a. Ausbau der Ci-

tybusse und Bürgerbusse) 

 

 

Querschnittsziel IV: Qualität 

 Sicherung einer hohen Lebensqualität in allen Orten der Region durch Förderung von 

Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung in den Bereichen Wohnen, Kultur und Sport 

(u.a. Wohnungsumbau für zentrale, altersgerechte Wohnungen) 

 Einflussnahme auf die bedürfnisgerechte Qualitätsentwicklung der Angebote öffentli-

cher Verkehrsträger für Bewohner und Touristen (u. a. bessere Vertaktung der Verkehrs-

träger, bessere Anbindung touristischer Attraktionspunkte ) 

 Konzentration auf ein qualitativ hochwertiges Kernnetz von Rad- und Wanderwegen so-

wie Loipen (einschließlich Lückenschluss) und dessen Pflege und Wartung  

 Bewahrung und stärkere Herausstellung der Qualitäten des Naturraumes als Identitäts- 

und Angebotsfaktor 

 Steigerung der Servicequalität im Tourismus (insbesondere im Gastgewerbe) 

 Gezielte Einflussnahme auf die Zertifizierung touristischer Angebote (insbesondere von  

Beherbergungs- und Gastronomiebetrieben, Wander- und Radwegen sowie neuentste-

henden Angeboten) 

 Aufbau eines einheitlichen touristischen Leit- und Informationssystems und Verknüp-

fung der Wegeinfrastruktur mit wertschöpfenden Angeboten 

 Schaffung von Parkplätzen an Wandereinstiegen und Aussichtspunkten 

 Pflegedienstnotstand durch bessere Bezahlung und angemessene Arrangement über-

winden 

 Problemlagen in der Region ansprechen und zielstrebig verhandeln (u. a. durch Einbe-

ziehung eines Mediators für die Region Falkenstein-Sagenhaftes Vogtland) 
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Querschnittsziel V: Fonds und Anreizsysteme 

 Wohnungsleerstand, Altbausanierung, Werterhaltung durch Informations- Kooperati-

ons- und Anreizsysteme überwinden (u. a. Schaffung eines Wohnungspools für junge 

Familien) 

 Anreizsysteme für regionale Unternehmerverbünde schaffen 

 Anreizsysteme für rückkehrwillige, auszubildende Jugendliche schaffen   

 Ehrenamtliche Arbeit und Zusammenwirken in Vereinen, Dorf- und kirchlichen Gemein-

schaften durch Informations- Kooperations- und Anreizsysteme stärken (u. a. durch 

Schaffung einer Koordinierungsstelle für aktive Ehrenamtswerbung an Schulen, in Ver-

einen und im öffentlichen Leben) 

 Handlungsfähigkeit hinsichtlich der Tageseinsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuer-

wehr durch Rücklagenfonds erhalten und verbessern 

 Anreize für überörtliche Zusammenarbeit und Investitionen bei der Feuerwehrausrüs-

tung schaffen 

 öffentliche Wertschätzung des Ehrenamtes in Bürgerversammlungen verstärken 
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Anlage 6 Fragebogenformular 
 

Fragebogen zur Bürgerbeteiligung der integrierten ländlichen Ent-

wicklung bis 2020 in der Region „Sagenhaftes Vogtland“ 

  
Der ländliche Raum bildet für viele Menschen Lebens-, Arbeits-, Wohn- und Freizeitraum 

– der ländliche Raum ist Heimat. Um die im ländlichen Raum enthaltenen Potenziale und 

Chancen stärker nutzen und entwickeln zu können, werden diese Regionen besonders geför-

dert. Ziel ist die Herstellung annähernd gleicher Lebensbedingungen für die Menschen in Stadt 

und Land. Die Region „Sagenhaftes Vogtland“ bewirbt sich gegenwärtig wieder um eine solche 

Förderung für den ländlichen Raum. Bereits in der Vergangenheit konnten viele Maßnahmen 

und Projekte durch eine entsprechende Förderung (Förderperiode 2007-2013) umgesetzt wer-

den. Diese erfolgreiche Strategie soll auch für die zukünftige Förderperiode 2014-2020 fortge-

setzt werden. 
 

Eine breite Bevölkerungsbeteiligung garantiert nicht nur sinnvolle und von den Menschen 

der Region für notwendig erachtete Maßnahmen und Vorhaben, sondern schafft ebenso eine 

große Akzeptanz und Nachhaltigkeit bei der Umsetzung der geplanten Inhalte der zukünftigen 

regionalen Entwicklung. Dieser Prozess wird von den Bürgern der Region für die Bürger der 

Region gestaltet. 
 

Wichtig sind uns Ihre Meinung, Ihre Ideen und Ihre Vorstellungen über bedeutende Zu-

kunftsthemen der Region! 

Füllen Sie dazu bitte diesen Fragenkatalog aus und übergeben ihn bis 30.06.2014 an Ihre 
Gemeinde- oder Stadtverwaltung bzw. senden ihn per Post, Fax oder E-Mail an die unten 
stehende Adresse. Herzlichen Dank! 

 

Kontaktadresse: 
 

abraxas. Tourismus- & Regionalberatung GmbH 
Weimarische Straße 3, 99425 Weimar 
Tel.: 03643-502736 
Fax: 03643-516621 
info@abraxas-beratung.de

Bewertung (1=sehr wichtig / 6=unwichtig) 1 2 3 4 5 6 

Erreichbarkeit/Mobilität/ÖPNV       

Sicherung der Daseinsvorsorge       

Infrastrukturausbau und -unterhaltung       

Förderung Wohnraum für junge Familien       

Ausbau/Förderung Schulen und Kitas       

Nutzung/Inwertsetzung denkmalgeschützer Immobilien/Brachen       

Fachkräftesicherung       

Regionale Wertschöpfung (Handwerk, regionale Produkte etc.)       

Nachhaltige Energienutzung/Erneuerbare Energien/Energieeffizienz       

Kulturangebote       

Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen (Nachhaltigkeit)       

Entwicklung touristischer Infrastruktur und Produkte       

Identitätsbildung (Vereine, Kirchen, Jugendarbeit)       

Interkommunale Zusammenarbeit       

………………………………………………………………………….       
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Anlage 7 Auswertung des Fragebogenformulars 
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Anlage 8 PR-Arbeit 

 
Bürgerbeteiligung zur Regionalen Entwicklungsstrategie Ihrer Region bis 2020 

Der Region „Sagenhaftes Vogtland“ bietet sich in der Förderperiode 2014 - 2020 die Mög-

lichkeit, die als ILE-Region im Zeitraum 2007 – 2013 geleistete erfolgreiche Arbeit fortzu-

setzen. In den vergangenen sieben Jahren wurden mit Unterstützung des ELER-Pro-

gramms der Europäischen Union verschiedene Projekte umgesetzt – so stehen z. B. ehe-

mals leer stehende Gebäude wieder als modern sanierte Wohnhäuser zur Verfügung, Kin-

derspielplätze wurden errichtet oder Straßenbeleuchtungen erneuert. 

Anfang Juni hat der Verein „Sagenhaftes Vogtland“ – Regionalentwicklungs-, Tourismus- 

und Marketingverein e.V. die Erstellung einer Entwicklungsstrategie in Auftrag gegeben, 

mit welcher sich die Region darum bewerben wird, für die bereits begonnene Förderperi-

ode als sog. LEADER-Region anerkannt zu werden, um weiterhin eine Vielzahl von Projek-

ten mit Hilfe von EU-Fördermitteln umsetzen zu können. Für die Konzepterstellung hat 

sich die Region in nahezu unveränderter Konstellation zusammengefunden und besteht 

aus der Stadt Falkenstein (mit den Ortsteilen Trieb, Schönau, Oberlauterbach und 

Dorfstadt) sowie den Gemeinden Ellefeld, Grünbach (mit OT Muldenberg), Neustadt, 

Werda (mit OT Kottengrün), Bergen und Muldenhammer (mit OT Tannenbergsthal). 

Bei der Auftaktberatung am 13. Juni im Rathaus Falkenstein stellte das mit der Erarbei-

tung des Konzeptes beauftragte Unternehmen abraxas. Tourismus- und Regionalentwick-

lung GmbH aus Weimar die Vorgaben des Freistaates Sachsen sowie die Eckpunkte des 

Arbeitsprozess dar. Danach wird unter möglichst breiter Mitwirkung von Kommunen, Un-

ternehmen, Vereinen und der Bürgerschaft zunächst bis 31. Juli ein Konzeptentwurf bei 

der Landesregierung eingereicht, der von externen Gutachtern geprüft wird. Ab Septem-

ber erfolgt dann die detaillierte Ausarbeitung eines Aktionsplanes, welcher die Maßnah-

men enthält, die seitens der Region für eine Förderung in den nächsten Jahren vorgese-

hen sind. Bis Mitte Januar 2015 ist die Endfassung des Konzeptes zu erstellen. Mit den ers-

ten Fördermitteln ist ab etwa Mitte 2015 zu rechnen. 

 

Alle Bürger, Vereine und Unternehmen der Region sind aufgerufen, sich mit ihren Vorstel-

lungen aktiv in den Prozess der Konzepterstellung einzubringen. Bitte füllen Sie dazu den 

Fragebogen aus, der der heutigen Ausgabe des Amtsblattes beiliegt und geben Sie diesen 

bei der Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung ab oder senden Sie ihn per Post, Fax oder E-Mail 

an abraxas. Bei Fragen oder Anregungen können Sie gern auch direkt an abraxas heran-

treten. Wir freuen uns darüber hinaus über Ihre Mitwirkung in den Arbeitskreisen und im 

Regionalforum, die für Jedermann offen stehen.  

 

Ansprechpartner: 

abraxas. Tourismus- und Regionalentwicklung GmbH 
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Weimarische Straße 3, 99425 Weimar 

Telefon: 03643 – 502736, Fax: 03643 – 516621, E-Mail: info@abraxas-beratung.de 

 

Der Fragebogen zur Bürgerbeteiligung liegt der heutigen Ausgabe des Amtsblattes bei. 

 
 
Veröffentlichung erfolgte in den jeweiligen Gemeindeblättern  
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Initiative will Region beleben  

Höhere Lebensqualität ist eines von mehreren Zielen, die Arbeitskreise der Ile-Re-
gion Falkenstein in einem Entwicklungskonzept formuliert haben.  

Oberlauterbach. Die Ile-Region Falkenstein "Sagenhaftes Vogtland" will sich zu einer an-
erkannten Leader-Region weiterentwickeln. Dafür haben Vertreter aus Handwerk und Ge-
werbe, Land- und Forstwirtschaft, Natur, Umwelt, Tourismus und Verwaltung der Mit-
gliedskommunen jetzt den Grundstein gelegt. In einem Konzept versammelte Handlungs-
schwerpunkte sind zum 1. Regionalforum im Natur- und Umweltzentrum Vogtland vorge-
stellt und diskutiert worden. Mit Hilfe der Leader-Förderrichtlinie sollen ländliche Räume 
belebt und die Vernetzung der regionalen Wirtschaft unterstützt werden. Förderzeitraum 
sind die Jahre 2014 bis 2020. Charakteristisch ist, dass ausschließlich ortsansässige Ak-
teure Entscheidungen treffen. 

Akteure entscheiden selbst  

Mit der Gemeinschaftsinitiative betreten die aktuell etwa 100 Beteiligten Neuland. "Hier 
werden Dinge geleistet, die bisher nur Verwaltungen geleistet haben", sagte Alexander 
Billing von der mit den Planungen beauftragten Regionalberatungsgesellschaft. 

Drei Arbeitskreise widmen sich den Schwerpunkten Wirtschaft und Infrastruktur, Daseins-
vorsorge und Lebensqualität sowie Tourismus und Naturschutz. Lebensqualität sei Krite-
rium Nummer eins, sagte Billing. "Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir mit an-
deren Regionen im Wettbewerb stehen." Der werde durch Qualität entschieden. Straßen-
zustand, öffentliche Verkehrsangebote, Rad- und Wanderwege, Naturraum, Servicequali-
täten im Tourismus seien Kriterien. "Wir wollen Zuwanderer in die Region locken und tou-
ristische Potenziale entwickeln. Das gelingt nur über Wohlfühlfaktoren", so Billing. Einer 
dieser Faktoren sei die Stimmung in der Region, sprich Fremdenfreundlichkeit und Will-
kommenskultur. 

Anreize für Unternehmen  

In beiden Punkten sieht Falkensteins Bürgermeister Arndt Rauchalles (CDU) "seine" Stadt 
auf dem richtigen Weg. "Wir haben zwei Firmen, die bereits jetzt jede Menge ausländi-
sche Fachkräfte beschäftigen", sagte er. 93 Menschen ausländischer Herkunft würden ak-
tuell mit ihren Familien in Falkenstein leben. 

Karin Hohl vom Umweltzentrum sieht Chancen, wenn von der "Geiz-ist-geil-Mentalität" 
abgerückt und stattdessen an der Einkaufskultur und Angebotsvielfalt im kulturellen Be-
reich gearbeitet wird, um junge Familien anzusprechen. Der Grünbacher Gewerbevereins-
chef Thomas Groth erachtet Anreize für Unternehmen, sich gemeinsam in der Region zu 
engagieren, als besonders wichtig. 

Zeitrahmen und Finanzierung  
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Bis zum 31. Juli muss der Entwurf dem Sächsischen Landwirtschaftsministerium zugehen. 
Ein Gutachter übernimmt die Zwischenbewertung. Im Herbst wird das Konzept konkreti-
siert. Der Plan muss bis Mitte Januar eingereicht werden. Spätestens im März liegt die ab-
schließende Bewertung vor. Davon hängt das Förderbudget ab. Anschließend wird ein 
professionelles Management für die Projektentwicklung eingesetzt. (dien) 

Quelle: Freie Presse – Sachsens Größte Zeitung; http://www.freiepresse.de/LO-
KALES/VOGTLAND/AUERBACH/Initiative-will-Region-beleben-arti-
kel8922173-2.php 
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Internetseite der Region „Falkenstein-Sagenhaftes Vogtland“ bis August 2017 
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Internetseite der Region „Falkenstein-Sagenhaftes Vogtland“ ab September 2017 
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Anlage 9 Karte Schutzgebiete 
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Anlage 10 Dokumente der LAG „Sagenhaftes Vogtland“ e.V. 

 
 

 Satzung  

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein trägt den Namen „LAG Sagenhaftes Vogtland - Regionalentwicklung, Tourismus 
und Marketing“. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden; nach der Eintragung lau-
tet der Name „LAG Sagenhaftes Vogtland - Regionalentwicklung, Tourismus und Marketing 
e. V.“. 

 
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Grünbach/Vogtland. 
 
(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 2 Vereinszweck 

(1) Zweck des Vereins ist die Entwicklung und Umsetzung durch die der örtlichen Bevölkerung 

betriebener Maßnahmen für die lokale Entwicklung nach den jeweils geltenden EU-Verord-

nungen sowie die Förderung einer abgestimmten und nachhaltigen regionalen Entwick-

lung.   

(2)       Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.  

 

§ 3 Ziele und Aufgaben  

(1) Der Verein hat nach Art. 32 der VO (EU) Nr. 1303/2013 vom 17.12.2013 das Ziel, die von der 

örtlichen Bevölkerung betriebenen Maßnahmen zur lokalen Entwicklung umzusetzen. 

Dazu entwirft der Verein eine Strategie für die lokale Entwicklung und setzt diese nach Maß-

gabe der Art. 33, 34 der VO (EU) Nr. 1303/2013 um. 

(2) Der Verein ist insbesondere für die nachfolgenden Aufgabengebiete gem. Art. 34 Abs. 3 VO 

(EU) Nr. 1303/2013 verantwortlich: 

a) den Aufbau von Kapazitäten der lokalen Akteure zur Entwicklung und Durchführung 
von Vorhaben, einschließlich der Förderung ihrer Projektmanagementfähigkeiten; 

b) das Ausarbeiten eines nicht diskriminierenden und transparenten Auswahlverfahrens 
und von objektiven Kriterien für die Auswahl der Vorhaben, die Interessenkonflikte ver-
meiden und gewährleisten, dass mindestens 50 % der Stimmen in den Auswahlent-
scheidungen von Partnern stammen, bei denen es sich nicht um Behörden handelt, und 
die die Auswahl im schriftlichen Verfahren erlauben; 

c) das Gewährleisten der Kohärenz mit der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen 
Strategien für lokale Entwicklung bei der Auswahl der Vorhaben durch Einstufung die-
ser Vorhaben nach ihrem Beitrag zum Erreichen der Ziele und zur Einhaltung der Vors-
ätze dieser Strategie; 
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d) die Ausarbeitung und Veröffentlichung von Aufrufen zur Einreichung von Vorschlägen 
oder eines fortlaufenden Verfahrens zur Einreichung von Projekten, einschließlich der 
Festlegung von Auswahlkriterien; 

e) die Entgegennahme von Anträgen auf Unterstützung und deren Bewertung; 

f) die Auswahl der Vorhaben und die Festlegung der Höhe der Finanzmittel oder gegebe-
nenfalls die Vorstellung der Vorschläge bei der für die abschließende Überprüfung der 
Förderfähigkeit zuständigen Stelle noch vor der Genehmigung;  

g) die Begleitung der Umsetzung der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen Strate-
gie für lokale Entwicklung und der unterstützten Vorhaben sowie die Durchführung 
spezifischer Bewertungstätigkeiten im Zusammenhang mit dieser Strategie. 

 

 § 4 Gemeinnützigkeit 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-

schnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  

 

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mit-

glieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

 

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. Die Mitglieder haben bei einer Be-

endigung der Mitgliedschaft keinerlei Anspruch auf das Vereinsvermögen. 

 

(5) Die Mitglieder sind für den Verein ehrenamtlich tätig. Der Vorstand kann beschließen, dass 

für die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben eine Aufwandsentschädigung gezahlt wird. 

 

§ 5 Erwerb und Beendigung der Mitgliedschaft 

 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden, die sich zum Ver-

einszweck bekennt, insbesondere die Ziele dieser Satzung sowie die regionalen Entwick-

lungsstrategien des Vereins unterstützt. 

 

(2) Der Verein besteht aus ordentlichen und fördernden Mitgliedern. Auf Vorschlag des Vor-

stands kann die Mitgliederversammlung Ehrenmitglieder ernennen. 
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(3) Ordentliche Mitglieder arbeiten aktiv im Verein mit und verfügen über ein Stimmrecht in 

der Mitgliederversammlung. Fördernde Mitglieder unterstützen den Vereinszweck ideell 

und finanziell, verfügen jedoch über kein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung. 

 

(4) Voraussetzung für den Erwerb einer ordentlichen als auch einer fördernden Mitgliedschaft 

ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag, der an den Vorstand zu richten ist. Der Vorstand ent-

scheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Die Ablehnung eines Antrages 

auf Erwerb einer ordentlichen oder einer fördernden Mitgliedschaft ist vom Vorstand zu 

begründen. 

 

(5) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Erlöschen der Rechtspersönlichkeit, Austritt oder Aus-

schluss aus dem Verein. 

 

(6) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Der Austritt kann 

nur zum Ende eines Geschäftsjahres erklärt werden, wobei eine Kündigungsfrist von drei 

Monaten einzuhalten ist. 

 

(7) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen werden, 

wenn das Mitglied 

a) trotz schriftlicher Mahnung mit einer Fristsetzung von mindestens vier Wochen mit der 

Zahlung von Mitgliedsbeiträgen im Rückstand ist; 

b) schuldhaft gegen die Interessen des Vereines verstoßen hat, insbesondere durch die 

Verfolgung persönlicher Interessen oder durch ein fremdenfeindliches, sexistisches, 

rassistisches oder sonstiges diskriminierendes Verhalten. 

 

(8) Vor Beschlussfassung über den Ausschluss hat der Vorstand dem Mitglied Gelegenheit zur 

mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme zu geben. Der Beschluss des Vorstands über 

den Ausschluss ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied zuzusenden. Gegen den Be-

schluss kann das Mitglied Berufung an die Mitgliederversammlung einlegen. Die Berufung 

ist innerhalb eines Monats nach Zugang des Beschlusses schriftlich beim Vorstand einzule-

gen. Der Vorstand hat binnen eines Monats nach fristgemäßer Einlegung der Berufung eine 

Mitgliederversammlung einzuberufen, die abschließend über den Ausschluss entscheidet. 

Bis zur Entscheidung der Mitgliederversammlung ruhen die Mitgliedschaftsrechte des aus-

zuschließenden Mitglieds. Im Falle eines Ausschlusses besteht eine Beitragspflicht für das 

ausgeschlossene Mitglied für das laufende Geschäftsjahr fort, insofern die Mitgliederver-

sammlung nicht anderes entscheidet. 
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§ 6 Beiträge 

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Beitrages setzt die Mitgliederver-

sammlung durch Beschluss fest. Für das Jahr des Vereinsbeitritts ist der volle Beitrag zu leisten. 

Einzelheiten soll eine durch die Mitgliederversammlung zu erlassende Beitragsordnung regeln. Von 

einer Beitragspflicht befreit sind ordentliche und fördernde Mitglieder, bei denen es sich um natür-

liche oder juristische Personen des Privatrechts handelt. 

 

§ 7 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind  

a) die Mitgliederversammlung 

b) der Vorstand 

c) die Entscheidergruppe für LEADER-Projektanträge 

 

§ 8 Mitgliederversammlung 

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. Außeror-

dentliche Mitgliederversammlungen finden statt, wenn dies im Interesse des Vereins erfor-

derlich ist oder wenn die Einberufung von 10% der Vereinsmitglieder schriftlich vom Vor-

stand unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt wird. 

 

(2) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt in Textform durch den Vorsitzenden 

des Vorstands unter Wahrung einer Ladungsfrist von mindestens sieben Tagen bei gleich-

zeitiger Bekanntgabe der durch den Vorstand festgelegten Tagesordnung. Das Einladungs-

schreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein 

schriftlich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. 

 

 (3) Die Mitgliederversammlung ist bei ordnungsgemäß erfolgter Einladung beschlussfähig. Be-

schlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst, so-

weit durch Gesetz oder Satzung keine abweichenden Mehrheiten zwingend vorgeschrie-

ben sind. Stimmenthaltungen werden als nicht erschienene Stimmen gewertet. Bei Stim-

mengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. Zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von 

zwei Drittel der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Zur Änderung des Zweckes 

des Vereins ist eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen erforder-

lich. Eine beabsichtigte Satzungsänderung ist als Tagesordnungspunkt in der Einladung zur 

Mitgliederversammlung bekannt zu machen, wobei der Einladung sowohl der bisherige als 

auch der zu beschließende Satzungstext beizufügen ist. Wahlen erfolgen geheim, eine of-

fene Abstimmung ist möglich. 



LEADER-Entwicklungsstrategie „Falkenstein-Sagenhaftes Vogt-
land“ 56 
 

 
6. überarbeitete Fassung Januar 2022 

(4) Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind insbesondere: 

a. Die Entgegennahme des Tätigkeitsberichtes des Vorstandes; 

b. Die Genehmigung der Haushaltsabrechnung, des Rechenschaftsberichtes und die 

Entlastung des Vorstandes; 

c. Die Wahl des Vorstandes und von mindestens zwei Kassenprüfern, die keine Vor-

standsmitglieder sind; 

d. Die Beschlussfassung über Satzungsänderung und Anträge; 

e. Die Festsetzung der Beitragsordnung; 

f. Die Wahl von Entscheidungsgremien,  

g. An- und Verkauf sowie Belastung von Grundbesitz, 

h. Beteiligung an Gesellschaften, 

i. Aufnahme von Darlehen ab EUR 5.000,- 

j. Auflösung des Vereins, 

k.  die Ernennung von Ehrenmitgliedern. 

 

(5) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden in einer Niederschrift festgehalten, die 

vom Versammlungsleiter und vom Protokollführer unterschrieben wird. 

 

§ 9 Der Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens drei Mitgliedern; dem Vorsitzenden, dem stellvertre-

tenden Vorsitzenden und dem Schatzmeister. Dem Vorstand können weitere Mitglieder an-

gehören.  

  

(2) Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Je zwei Vorstandsmitglie-

der sind gemeinsam vertretungsberechtigt. 

 

(3)  Der Vorstand wird für die Dauer von vier Jahren, gerechnet von dem Tag der Wahl an, ge-

wählt. Die Mitglieder des Vorstands bleiben jedoch so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand 

gewählt ist. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Scheidet ein Mitglied des Vor-

stands während der Amtsperiode aus dem Vorstand aus, so können die verbleibenden Vor-

standsmitglieder ein Ersatzmitglied für die restliche Amtszeit benennen. Eine Wiederwahl 

ist zulässig. Die Wahl erfolgt in geheimer Abstimmung. Gewählt werden kann nur, wer das 

18. Lebensjahr vollendet hat. 
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(4) Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. Er hat darüber hin-

aus insbesondere folgende Aufgaben: 

a. Vorbereitung von Mitgliederversammlungen und Durchführung ihrer Beschlüsse; 

b. Aufstellung des Haushaltsplanes; 

c. Rechenschaftslegung gegenüber der Mitgliederversammlung; 

d. Verwaltung des Vereinsvermögens. 

 

(5) Der Vorstand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus. Der Vorstand kann einen Geschäftsfüh-

rer oder Fachbeiräte bestellen. Diese sind berechtigt, an den Sitzungen des Vorstandes mit 

beratender Stimme teilzunehmen.  

 

(6) Vorstandssitzungen finden je nach Erfordernis, jährlich jedoch mindestens vier Mal statt. 

Die Einladung zu Vorstandssitzungen erfolgt in Textform durch den Vorsitzenden unter Ein-

haltung einer Einladungsfrist von mindestens sieben Tagen. Der Vorstand ist beschlussfä-

hig, wenn mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend ist. Der Vorstand fasst 

seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 

 

(7) Beschlüsse des Vorstands können bei Eilbedürftigkeit auch in Textform im Umlaufverfah-

ren gefasst werden, wenn alle Vorstandmitglieder ihre Zustimmung zu diesem Verfahren 

schriftlich erklären. Vorstandsbeschlüsse sind schriftlich niederzulegen und vom Vorsitzen-

den und einem Stellvertreter zu unterzeichnen. 

 

§ 10 Entscheidergruppe für LEADER-Projektanträge 

(1) Der Verein bildet eine Entscheidergruppe. Die Entscheidergruppe ist insbesondere verantwort-

lich für: 

a) die Entgegenahme von Anträgen auf Unterstützung und deren Bewertung gem. § 3 Abs. 2 
e); 

b) die Einstufung dieser Vorhaben nach ihrem Beitrag zur regionalen Zielerreichung gem. § 3 
Abs. 2 c); 

c) die Auswahl der Vorhaben und die Festlegung der Höhe der finanziellen Mittel gem. § 3 Abs. 
2 f); 

d)  die regelmäßige Evaluierung der Umsetzung der Ziele. 

 

(2) Die Entscheidergruppe besteht aus mindestens sechs Mitgliedern der LAG. Der Entscheider-

gruppe können weitere Mitglieder angehören.  
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(3) Die Entscheidergruppe wird durch die Mitgliederversammlung für die Dauer von vier Jahren, 

gerechnet von dem Tag der Wahl an, gewählt. Die Mitglieder der Entscheidergruppe bleiben 

jedoch so lange im Amt, bis eine neue Entscheidergruppe gewählt ist. Jedes Mitglied der Ent-

scheidergruppe ist einzeln zu wählen. Scheidet ein Mitglied der Entscheidergruppe während 

der Amtsperiode aus der Entscheidergruppe aus, so können die verbleibenden Mitglieder ein 

Ersatzmitglied für die restliche Amtszeit benennen. Eine Wiederwahl ist zulässig. Die Wahl er-

folgt in geheimer Abstimmung. Gewählt werden kann nur, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat 

und Mitglied des Vereins ist. Bei der Zusammensetzung der Entscheidergruppe ist zu berück-

sichtigen, dass weder Behörden noch einzelne Interessengruppen jeweils über mehr als 49% 

der Stimmrechte in der Entscheidergruppe verfügen. Die Entscheidergruppe soll darüber in de-

ren personeller Besetzung ein Gleichgewicht der Geschlechter repräsentieren.  

 

(4)  Der Vorstand ist mit seiner Wahl durch die Mitgliederversammlung Kraft seines Amtes Mitglied 

der Entscheidergruppe.  

 

(5) Sitzungen der Entscheidergruppe finden je nach Erfordernis, jährlich jedoch mindestens vier 

Mal statt. Die Einladung zu Sitzungen erfolgt in Textform durch den Vorsitzenden des Vor-

stands unter Einhaltung einer Einladungsfrist von mindestens sieben Tagen. Die Entscheider-

gruppe ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist.  

 

(6) Beschlüsse der Entscheidergruppe können bei Eilbedürftigkeit auch in Textform im Umlaufver-

fahren gefasst werden, wenn alle Mitglieder ihre Zustimmung zu diesem Verfahren schriftlich 

erklären. Die Beschlüsse sind schriftlich niederzulegen und von einem Mitglied der Entscheider-

gruppe zu unterzeichnen. 

 

(7) Die Entscheidergruppe gibt sich eine Geschäftsordnung. Diese wird durch die Mitgliederver-

sammlung bestätigt. 

 

§ 11 Fachbeirat 

(1) Der Verein kann zu Verwirklichung seines Zwecks einen oder mehrere Fachbeiräte berufen. Der 

Fachbeirat berät den Vorstand. Einem Fachbeirat sollen verschiedene Vertreter fachsektoraler 

Institutionen angehören. Ein Mitglied des Fachbeirates muss nicht zwingend Mitglied des Ver-

eins sein. Ein Vorstandsmitglied kann nicht gleichzeitig Mitglied des Fachbeirats sein.  

Weitere Sachverständige können durch den Vorstand projektbezogen und bei Bedarf hinzuge-

zogen werden. 
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(2) Der Fachbeirat ist einzuberufen, wenn  die Situation dies verlangt. Der Fachbeirat wird vom 

Vorsitzenden des Vorstands oder bei dessen Verhinderung durch dessen Stellvertreter mit ei-

ner Frist von sieben Tagen eingeladen. 

 

(3) Empfehlungen des Fachbeirats werden mit der einfachen Mehrheit der abgegeben Stimmen 

erteilt.  

 

§ 12 Geschäftsführung 

Zur Führung der laufenden Geschäfte kann eine Geschäftsstelle eingerichtet werden und ein Regi-

onalmanagement beauftragt werden. 

 

§ 13 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung 

 

(1) Über die Auflösung des Vereines kann nur in einer eigens mit dieser Tagesordnung einberu-

fenen Mitgliederversammlung beschlossen werden. Die Einberufung hat in diesem Fall min-

destens zwei Monate vor dem Tag der Mitgliederversammlung zu erfolgen. Beschlüsse 

über die Auflösung bedürfen einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen 

Stimmen. Stimmenthaltungen werden als nicht erschienene Stimmen gewertet. 

 

(2) Die zum Zwecke der Auflösung des Vereines einberufene Mitgliederversammlung ist be-

schlussfähig, wenn mindestens drei Viertel sämtlicher möglicher Stimmen anwesend sind. 

Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, innerhalb von vier Wochen eine Mit-

gliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht 

auf die Anzahl der anwesenden Stimmen beschlussfähig. Auf diese  Verfahrensweise ist in 

der Einladung hinzuweisen. 
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BEITRAGSORDNUNG  

 
§ 1  

Geltungsbereich  

 
Diese Beitragsordnung gilt gemäß §6 der Satzung für die Mitglieder o.g. Vereins.  
 

§ 2  
Beitragsreglungen  

 

(1) Eine Aufnahmegebühr wird nicht erhoben.  

(2) Die Höhe des Mitgliedsbeitrages pro Kalenderjahr beträgt für:  
  a. Kommunen 0,15 EUR je Einwohner in den förderfähigen Orten bzw. Ortsteilen;  

b. Land- und Forstwirtschaftsbetriebe 36,00 EUR;  

c. Gastronomiebetriebe 36,00 EUR;  

d. KMU und Handwerksbetriebe 36,00 EUR.  
(3) Von der Beitragspflicht befreit sind:  

a.  Mitglieder, die nicht in §2 (2) a. bis d. eingeordnet werden können, dass betrifft            
insbesondere:  

i. Privatpersonen;  

ii. Ehrenmitglieder.  
(4) Beginnt die Mitgliedschaft nicht am 1. Januar eines Kalenderjahres, ist für jeden Mit-
gliedsmonat 1/12 des Jahresbeitrages zu entrichten.  
 

§ 3  
Fälligkeit  

 

(1) Die Mitgliedsbeiträge sind bis zum 28.02. des laufenden Kalenderjahres zu entrichten.  

(2) Beginnt die Mitgliedschaft im laufenden Kalenderjahr, ist für den Zeitraum vom Beginn 
der Mitgliedschaft bis zum Ablauf des Kalenderjahres, bis zum 15. des Folgemonats, in 
dem die Mitgliedschaft beginnt, der Beitrag zu entrichten.  
 

§ 4  
Verwendung der Gelder  

 
Hierzu nimmt der Vorstand gegenüber der Mitgliederversammlung durch die Haushalts-
abrechnung Stellung.  
 

§ 5  
Inkrafttreten  

 
Die von der Mitgliederversammlung am 13.11.2014 beschlossene Beitragsordnung tritt mit 
Wirkung ab dem 01.01.2015 in Kraft.  
 

§ 6  
Änderung der Beitragsordnung  
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Nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederversammlung zur Beitragsordnung. 
Geschäftsordnung des Vorstandes 

 

Präambel 

(1) Diese Geschäftsordnung gilt für den Vorstand des LAG Sagenhaftes Vogtland – Regionalent-

wicklung, Tourismus- und Marketing e.V.. Sie regelt die interne Arbeitsweise und Aufgabenvertei-

lung innerhalb des Vorstandes.  

(2) Die Regelungen in dieser Geschäftsordnung beziehen sich gleichermaßen auf Frauen und Män-
ner. Soweit in dieser Geschäftsordnung im Zusammenhang mit Ämtern und Funktionen nur die 
männliche Bezeichnung verwendet wird, dient dies ausschließlich der besseren Lesbarkeit und 
Verständlichkeit der jeweiligen Regelung. Durch die Verwendung ausschließlich männlicher Be-
zeichnungen soll nicht infrage gestellt werden, dass jedes Mitglied Anspruch auf eine Anrede hat, 
die seinem Geschlecht entspricht, und dass der Zugang zu allen Ämtern Frauen und Männern in 
gleicher Weise offensteht.  

 

§1 
Erlass, Änderung, Aufhebung und Bekanntmachung dieser Geschäftsordnung 

(1) Diese Geschäftsordnung kann durch den Vorstand jederzeit geändert oder aufgehoben wer-
den.  

(2) Nach § 9 Abs. 6 der Vereinssatzung ist der Vorstand beschlussfähig, wenn mindestens die 
Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend ist. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.  

(3) Die Geschäftsordnung ist wirksam, sobald Sie allen Vorstandsmitgliedern schriftlich bekannt 
gegeben worden ist.  

 

§2 
Grundsatz 

(1) Alle Vorstandsmitglieder wirken gemeinsam an allen Geschäftsführungsmaßnahmen durch Be-
schlussfassung mit. Damit gilt der Grundsatz der Gesamtgeschäftsführung.  

 

§3 
Interne Aufgaben- und Zuständigkeitsverteilung 

(1) Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. Er hat intern folgende 
Aufgaben- und Zuständigkeitsverteilung beschlossen. Der Grundsatz in §  2  bleibt hiervon unbe-
rührt:  

• Der Vorstandsvorsitzende ist zuständig für:   

Die Vorbereitung von Mitgliederversammlungen und Durchführung ihrer Beschlüsse; ; sowie der 
Rechenschaftslegung gegenüber der Mitgliederversammlung. 

• Der Schatzmeister ist zuständig für:  

Die Verwaltung des Vereinsvermögens und der Aufstellung des Haushaltsplanes.  
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§4 
Gesamtverantwortung 

(1) Der Vorstand bleibt trotz der in § 3 genannten Aufgabenverteilung für alle Entscheidungen ver-
antwortlich.  

 

§5 
Vertretung nach § 26 BGB 

(1) In Konkretisierung des § 9 Abs. 2 der Satzung vertritt der Vereinsvorsitzende den Verein ge-
richtlich und außergerichtlich. Der  stellvertretende Vorsitzende und der Schatzmeister vertreten 
den Verein gemeinsam.  

(2) Gemäß Vorstandsbeschluss können der stellvertretende Vorsitzende und der Schatzmeister 
nur dann von ihrem Vertretungsrecht Gebrauch machen, wenn 

• dies mit dem Vereinsvorsitzenden ausdrücklich vereinbart ist, 

• der Vorstandsvorsitzende verhindert ist, 

• ein Fall des § 181 BGB vorliegt und der Vorstandsvorsitzende durch die  Vertretungs-                 
handlung für den Verein persönlich betroffen ist.  

 

§6 
Geschäftsplanmäßige Vertretung 

(1) Kann ein Vorstandsmitglied die oben aufgeführten internen Aufgaben der Geschäftsführung 
nicht wahrnehmen, gilt folgende Vertretungsregelung: 

• Der Vorstandsvorsitzende wird vertreten durch den stellvertretenden Vorsitzenden. 

• Der stellvertretende Vorsitzende wird vertreten durch den Schatzmeister. 

• Der Schatzmeister wird vertreten durch ein weiteres Mitglied des Vorstands. 

 

§7 
Einberufung 

(1) Die Vorstandssitzungen finden gemäß § 9 Abs. 6 der Satzung je nach Erfordernis, jährlich je-
doch mindestens vier Mal statt. 

(2) Die Sitzungen werden durch den Vorstandsvorsitzenden unter Angabe der Tagesordnung 
schriftlich einberufen. 

(3) In dringenden Fällen oder wenn der stellvertretende Vorsitzende und der Schatzmeister dies 
gemeinsam gegenüber dem Vorstandsvorsitzenden verlangen, finden außerordentliche Vor-
standssitzungen statt. 

§8 
Ladungsfrist 

(1) Die Ladungsfrist beträgt mindestens sieben Tage. 

(2) In dringenden Fällen kann auf die Ladungsfrist verzichtet werden. 

§9 
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Tagesordnung 

(1) Die Tagesordnung wird vom Vorstandsvorsitzenden erstellt. Vorschläge der Vorstandsmitglie-
der sind von ihm zu berücksichtigen. Sie enthält damit alle Anträge, die dem Vorstandsorsitzen-
den vorgelegt werden. Die Tagesordnungspunkte können bei Bedarf verändert werden. 

 

§10 
Ablauf der Sitzungen 

(1) Die Sitzungen werden vom Vorstandsvorsitzenden geleitet. Im Vertretungsfall greifen die un-
ter § 6 genannten Regelungen.  

 

§11 
Öffentlichkeit 

(1) Die Vorstandssitzungen sind nicht öffentlich. 

(2) Bei Bedarf können zu einzelnen Tagesordnungspunkten weitere Personen geladen werden. 

 

§12 
Befangenheit 

(1) Der ehrenamtlich Tätige darf weder beratend noch entscheidend mitwirken, wenn er in der 
Angelegenheit bereits in anderer Eigenschaft tätig geworden ist oder wenn die Entscheidung ihm 
selbst oder einen Angehörigen einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann. 

 

§13 
Beschlussfassung 

(1) Alle Vorstandsmitglieder haben Sitz und Stimme. 

(2) Die Stimmabgabe erfolgt stets per Handzeichen. 

(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der satzungsgemäß festgelegten 
Anzahl der Vorstandsmitglieder anwesend ist. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.  

 

§14 
Protokoll 

(1) Über den Verlauf und die wesentlichen Ergebnisse der Sitzungen ist ein Ergebnisprotokoll zu 
fertigen. 

(2) Das Protokoll ist vom ersten Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen. 

(3) Jedes Vorstandsmitglied erhält ein Protokoll der Sitzung. 

 

§15 
Fachbeiräte 
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(1) Der Vorstand kann zur Aufgabenerledigung Fachbeiräte vorschlagen. 

(2) Die Bestellung erfolgt nach Bedarf. Der Vorstand entscheidet insoweit nach freiem Ermessen. 

(3) Die Fachbeiräte haben nach § 11 Abs. 3 der Satzung eine empfehlende Befugnis. 

Sie dienen der Beratung und Meinungsbildung für den Vorstand und bereiten Entscheidungen 
vor. Sie können für den Vorstand Beschlussvorlagen vorbereiten und einbringen. 

 

§16 
Inkrafttreten 

Diese Geschäftsordnung tritt mit Wirkung vom  28.06.2016  in Kraft. 
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Geschäftsordnung der Entscheidergruppe 

 

Präambel 

(1) Diese Geschäftsordnung gilt für die Entscheidergruppe der LAG Sagenhaftes Vogtland – Regio-

nalentwicklung, Tourismus- und Marketing e.V.. Sie regelt die interne Arbeitsweise und Aufgaben-

verteilung innerhalb der Entscheidergruppe.  

(2) Die Regelungen in dieser Vereinsordnung beziehen sich gleichermaßen auf Frauen und Män-

ner. Soweit in dieser Vereinsordnung im Zusammenhang mit Ämtern und Funktionen nur die 

männliche Bezeichnung verwendet wird, dient dies ausschließlich der besseren Lesbarkeit und 

Verständlichkeit der jeweiligen Regelung. Durch die Verwendung ausschließlich männlicher Be-

zeichnungen soll nicht infrage gestellt werden, dass jedes Mitglied Anspruch auf eine Anrede hat, 

die seinem Geschlecht entspricht, und dass der Zugang zu allen Ämtern Frauen und Männern in 

gleicher Weise offensteht. 

 

§1 

Zusammensetzung der Entscheidergruppe 

(1) Die Entscheidergruppe der „LAG Sagenhaftes Vogtland“ besteht aus den durch die Mitglieder-

versammlung gewählten Mitgliedern. 

Diese sind in der Anlage zur Geschäftsordnung benannt. 

(2) Bei der Zusammensetzung der Entscheidergruppe ist zu berücksichtigen, dass weder Behör-

den noch einzelne Interessengruppen jeweils über mehr als 49% der Stimmrechte in der Entschei-

dergruppe verfügen. Dabei ist zu beachten, dass Mitarbeiter/innen einer Gemeinde, die für diese 

Gemeinde vertretungsberechtigt gemäß Sächsischer Gemeindeordnung (Bürgermeister, stellver-

tretender Bürgermeister, Beigeordneter, Amtsverweser etc.) sind, privat aber auch in Vereinen 

eine Beschäftigung ausüben, immer dem öffentlichen Sektor zugeordnet werden (Ausschluss der 

Doppelfunktion). 

 

§2 

Allgemeine Pflichten der Mitglieder der Entscheidergruppe 

(1) Die Mitglieder der Entscheidergruppe sind ehrenamtlich tätig. Sie erfüllen diese Aufgabe unei-

gennützig und verantwortungsbewusst. 

(2) Sie sind verpflichtet, an den Sitzungen der Entscheidergruppe teilzunehmen. Kann eine Sit-

zungsteilnahme nicht gewährleistet werden, ist dies dem Vorsitzenden oder dem Regionalma-

nagement mitzuteilen. Im Verhinderungsfalle soll das Mitglied einen persönlichen Vertreter mit 

der Teilnahme an der Veranstaltung beauftragen und die vertretende Person dem Vorstand oder 

dem Regionalmanagement bis einen Tag vor der Sitzung anzeigen. Die vertretende Person sollte 

die Interessenlage und die Position des zu vertretenden Mitglieds als Wirtschafts- und Sozialpart-

ner abbilden. Bereits als Mitglied der Entscheidergruppe gewählte Personen können ein anderes 

Mitglied im Verhinderungsfall nicht vertreten, da jedes Mitglied nur eine Stimme hat (Ausschluss 

des doppelten Stimmrechtes). 



LEADER-Entwicklungsstrategie „Falkenstein-Sagenhaftes Vogt-
land“ 67 
 

 
6. überarbeitete Fassung Januar 2022 

(3) Mitglieder, die bei einer Projektberatung oder –entscheidung annehmen wegen Befangenheit 

ausgeschlossen zu sein, haben das unaufgefordert mit Nennung des Ausschließungsgrundes dem 

Vorsitzenden anzuzeigen. Für die Festlegungen einer Befangenheit gelten die Bestimmungen der 

SächsGemO bzw. SächsLkrO. 

 

§3 

Aufgaben der Entscheidergruppe 

(1) Die Mitglieder der Entscheidergruppe tragen Verantwortung für die Gesamtumsetzung der 

LEADER-Entwicklungsstrategie (LES) im Gebiet. 

(2) Das Gremium hat über die eingereichten Projekte zu befinden. Es befürwortet die umzuset-

zenden Projekte unter Anwendung der Kriterien zur Vorhabensauswahl aus der LES. 

 

§4 

Vorsitz 

(1) Der Vorsitzende des Vereins LAG Sagenhaftes Vogtland - Regionalentwicklung, Tourismus- und 

Marketing e.V., übernimmt den Vorsitz der Entscheidergruppe. Den Stellvertreter wählt die Ent-

scheidergruppe aus ihrer Mitte. 

 

§5 

Einberufung der Sitzungen 

(1) Die Einberufung der Sitzung erfolgt durch den Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter. Die 

Einladung erfolgt schriftlich unter Bekanntmachung der Tagesordnung und Beifügung der erfor-

derlichen Beratungsunterlagen innerhalb von 7 Tagen vor der Sitzung. 

(2) Die Sitzungen der Entscheidergruppe finden je nach Erfordernis, jährlich jedoch mindestens 4 

Mal statt.  

(3) Die Beratungstermine der Entscheidergruppe werden unter dem Internetauftritt der LEADER-

Region www.sagenhaftes-vogtland.de veröffentlicht. 

 

§6 

Tagesordnung 

(1) Die Tagesordnung wird vom Vorsitzenden aufgestellt. Bei Eilfällen kann die Tagesordnung 

durch schriftliche Nachträge erweitert werden oder einzelne Punkte können unter Angabe der 

Gründe gestrichen werden. 

 

§7 

Sitzungsdurchführung 

(1) Der Vorsitzende eröffnet, leitet und beendet die Versammlung. Ist er verhindert so vertritt ihn 

der Stellvertreter. 
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(2) Dem Regionalmanagement werden die Moderation der Projektvorstellung und die Vorberei-

tung der Beschlussfassung übertragen. 

(3) Potentielle Projektträger erhalten Gelegenheit ihren Projektvorschlag persönlich vorzustellen. 

(4) Die Sitzungen der Entscheidergruppe sind nicht öffentlich. 

(5) Zu den Beratungen der Entscheidergruppe können Vertreter von Fachbehörden und –ämtern 

mit beratender Stimme hinzugezogen werden. 

(6) Die Mitwirkung der Bewilligungsbehörde dient der inhaltlichen Qualifizierung der Projekte und 

stellt keine Verwaltungskontrolle sowie keinen Vorgriff einer Verwaltungsentscheidung der Bewil-

ligungsbehörde dar. 

 

§8 

Beschlussfassung und Projektauswahl 

(1) Jedes Mitglied der Entscheidergruppe hat eine Stimme. Diese ist im Verhinderungsfall auf den 

persönlichen Vertreter übertragbar. 

(2) Mitarbeiter der Landkreise, der LAG und des beauftragten Regionalmanagements haben im 

Auswahlverfahren keine Stimmberechtigung. 

(3) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmgleichheit gilt der Antrag als ab-

gelehnt. 

(4) Beschlüsse können nur gefasst werden, wenn mindestens 50% der Mitglieder der Entscheider-

gruppe anwesend sind und §1 Abs. 2 dieser Geschäftsordnung gewahrt ist. Ist die Beschlussfas-

sung nicht gegeben, ist die Entscheidergruppe mit einer Frist von einer Woche erneut einzuberu-

fen, wobei die Beschlussfähigkeit dann auch bei geringerer Beteiligung gegeben ist. 

(5) Für Beschlüsse, von denen der Vorsitzende annimmt, dass sie den Zielen des Vereins wider-

sprechen, erhält der Vorsitzende ein Vetorecht. 

(6) Befangene Mitglieder der Entscheidergruppe sowie befangene persönliche Vertreter sind von 

der Abstimmung ausgeschlossen. 

 (7) Grundlage für die Bewertung der Projekte bilden die Mindest- und Rankingkriterien der LAG, 

welche unter www.sagenhaftes-vogtland.de veröffentlicht sind. Die Entscheidergruppe nimmt 

anhand der Mindestkriterien eine Auswahl an Projekten vor, die mithilfe der Rankingkriterien in 

eine Rangfolge gebracht werden. Bei positivem Votum können die Projektträger den Förderan-

trag über die Bewilligungsstelle des Landkreises stellen. 

(8) Der Antragsteller erhält innerhalb von 4 Wochen die Bewertung der Entscheidergruppe in 

schriftlicher Form einschließlich Begründung bei Ablehnung des Projektes. 

 () Die ausgewählten Projekte werden unter www.sagenhaftes-vogtland.de veröffentlicht. 

 

 

§9 
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Niederschrift 

(1) Über die Sitzungen der Entscheidergruppe ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Vorsit-

zenden zu unterzeichnen ist. 

(2) Die Niederschrift muss mindestens die folgenden Punkte enthalten: 

- Tag, Ort, Zeit der Sitzung 

- Anwesenheitsliste 

- Tagesordnung 

- Beschlüsse und Stimmverhalten 

- Darstellung des wesentlichen Sitzungsinhaltes 

(3) Jedes Mitglied der Entscheidergruppe erhält innerhalb von 4 Wochen eine Kopie der Nieder-

schrift. 

 

§10 

Schlussbestimmung und Inkrafttreten 

(1) Die Geschäftsordnung gilt mit Beschluss durch die Mitgliederversammlung als bestätigt. 

(2) Jedes Mitglied der Entscheidergruppe erhält eine Ausfertigung dieser Geschäftsordnung. 

(3) Diese Geschäftsordnung tritt nach Beschluss der Mitgliederversammlung in Kraft. 
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ANLAGE zu §1 Abs. 1 
  

Die Entscheidergruppe der „LAG Sagenhaftes Vogtland“ besteht aus den durch die Mitgliederver-

sammlung gewählten Mitgliedern. 

 

Ins Gremium gewählte Person 
Institution  

bzw. Tätigkeit 

1 Döhn, Kathleen DRK Pflegedienst 

2 Ehrler, Hartmut Landwirtschaft 

3 Franke, Ute Stellv. Bürgermeisterin 

4 Fritzsch, Uwe Wegewart 

5 Groß, Annette Privatperson 

6 Kadelke, Ronny Stadtrat, Geschäftsführer EDEKA 

7 Kerber, Heinrich Privatperson 

8 Kerber, Jörg Bürgermeister 

9 Kiesel, Sandra Heimatverein 

10 Kretzschmann, Ralf Bürgermeister 

11 Leonhardt, Kerstin Privatperson 

12 Mann, Jürgen Bürgermeister 

13 Neupert, Mario Privatperson 

14 Prelec, Saskia Tourismusverband 

15 Rauchalles, Arndt Privatperson 

16 Renger, Viola Privatperson 

17 Reiher, Carmen Bürgermeisterin 

18 Reißig, Anke Architektin 

19 Schettler, Heidi Privatperson 

20 Schöley, Gisela Privatperson 

21 Siegemund, Marco Bürgermeister 

22 Günther Ackermann Bürgermeister 

23 Voigtmann, Yvonne Landeskirchliche Gemeinschaft 

24 Weller, Helga Lehrerin 

25 Zoller, Gerd Bürgermeister 
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Erklärung zur Mitgliedschaft 

in der LEADER-Aktionsgruppe (LAG) „Sagenhaftes Vogtland“ e.V. 

 

Angaben zur Person 

Anrede 

 

Frau 

 

 

Herr 

Titel 

 

Nachname* 

 

Vorname* 

 

 

Personenbezogene Kontaktdaten 

Straße, Hausnr.* 

 

Postleitzahl, Ort* 

 

Telefon 

 

E-Mail* 

 

 

Fachliche und institutionelle Zuordnung 

Institution* 

Fachliche Schwerpunkte/Interessengruppe* 

 Fachkräftebedarf langfristig decken 

 Inwertsetzung von Naturerlebnissen und Umweltbildung 

 Sicherstellung der Alltagsmobilität, insbesondere für Jugendliche und Senioren 

 

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder 
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Datenspeicherung 

Die Mitgliedsdaten werden ausschließlich für Zwecke zur Umsetzung der LEADER-Ent-

wicklungsstrategie (LES) „Falkenstein-Sagenhaftes Vogtland“ per EDV gespeichert. Die 

Geschäftsstelle der LAG wird private Daten ausschließlich im Rahmen der Verwaltung ver-

wenden. 

 

Einverständniserklärungen 

Ich habe die Satzung der LAG sowie Geschäftsordnung des Vorstandes gelesen 

und erkläre mich damit einverstanden. 

 

Ich habe die Geschäftsordnung der Entscheidergruppe gelesen und erkläre mich 

 damit einverstanden. 

 

Ich bin darüber informiert, dass Kommunikation, welche meine personenbezoge-

nen Daten enthält, seitens der Geschäftsstelle der LAG  ausschließlich per Brief-

post erfolgt. Ich bin darüber informiert, dass ich dieses  Einverständnis jederzeit 

ohne Angabe von Gründen widerrufen kann. 

 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Kommunikation und Information 

 bezüglich der Umsetzung der LES „Falkenstein-Sagenhaftes Vogtland“ über meine 

 genannte E-Mail-Adresse erfolgt. Ich bin darüber informiert, dass ich mein Einver-

ständnis jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen kann. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Mitgliedschaft, mein Zu- und Vorname 

 sowie Angaben zur fachlichen und institutionellen Zuordnung auf der Homepage 

 der Region veröffentlicht werden. Ich bin darüber informiert, dass ich mein

 Einverständnis jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen kann. 

 

 

 

Ort, Datum     Unterschrift des Antragstellers 

  



LEADER-Entwicklungsstrategie „Falkenstein-Sagenhaftes Vogt-
land“ 75 
 

 
6. überarbeitete Fassung Januar 2022 

Erklärung zur fachlichen und institutionellen Zuordnung 

im Entscheidungsgremium der LAG „Sagenhaftes Vogtland“ e.V. 

 

Angaben zur Person 

Anrede 

 

Frau 

 

 

Herr 

Titel 

 

Nachname* 

 

Vorname* 

 

 

Personenbezogene Kontaktdaten 

Straße, Hausnr.* 

 

Postleitzahl, Ort* 

 

Telefon 

 

E-Mail* 

 

 

Fachliche und institutionelle Zuordnung 

Institution* Öffentlicher Sektor 

WISO-Partner 

bzw. Zivilgesellschaft 

Fachliche Schwerpunkte/Interessengruppe* 

 Fachkräftebedarf langfristig decken 

 Inwertsetzung von Naturerlebnissen und Umweltbildung 

 Sicherstellung der Alltagsmobilität, insbesondere für Jugendliche und Senioren 

 
 
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder 
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Regelung zum Datenschutz 

Mitglieder der LEADER - Entscheidergruppe des Vereins „LAG Sagenhaftes Vogtland“ e.V. 

tragen eine hohe Verantwortung hinsichtlich des Datenschutzes, insbesondere im Umgang mit 

personenbezogenen Daten. Zweck des Datenschutzes ist es, das Grundrecht auf informatio-

nelle Selbstbestimmung der Bürger zu gewährleisten. Damit begrenzt der Datenschutz die 

wirtschaftliche Betätigung im Bereich der Datenverarbeitung auf das erforderliche Maß und so 

auf einen gesellschaftlich verträglichen Umfang. Maßgeblich für den Datenschutz sind die Re-

gelungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). 

Grundsätzlich gilt, dass Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten 

immer dann zulässig sind, wenn ein Gesetz dies erlaubt (für Unternehmen vor allem § 28 

BDSG) oder wenn der Betroffene eingewilligt hat, §4 Abs. 1 BDSG. Ferner gilt das sogenannte 

„Transparenz-Gebot“. Das bedeutet, jeder Betroffene muss erkennen können welche seiner 

personenbezogenen Daten wann, von wem, zu welchem Zweck und in welchen Umfang er-

hoben oder in sonst einer Weise verwendet werden. 

Die Mitglieder der LEADER – Entscheidergruppe werden hiermit über die allgemein geltenden 

Datenschutzrichtlinien und über den Umgang mit personenbezogenen Daten wie folgt belehrt: 

1. Die Wahrung des Datenschutzes für vertrauliche und sensible Daten des Akteurs bzw. 

Antragstellers eines Vorhabens (Name, Geburtsdatum, Anschrift) muss jederzeit gesi-

chert sein. Dies gilt im Allgemeinen nicht für Unternehmensdaten oder Daten juristi-

scher Personen (Ausnahme: Kleingewerbetreibende) 

 

2. Die Informationen und Daten zu den Einzelvorhaben, insbesondere personenbezo-

gene Daten dienen ausschließlich der Entscheidungsfindung zur Umsetzung der LES 

im Rahmen der Beratung der Entscheidergruppe. Eine Nutzung für öffentliche Diskus-

sionen oder für Veröffentlichungen durch die Mitglieder der Entscheidergruppe ist nicht 

zulässig. Erforderliche Veröffentlichungen werden im Rahmen des Transparenzverfah-

rens durch die Geschäftsstelle der LAG vorgenommen. 

 

3. Es wird sichergestellt, dass Unberechtigte keine Kenntnisse von Bildschirminhalten o-

der Ausdrucken über personenbezogene Daten erhalten. 

 

 

Ich habe die Regelungen zum Datenschutz zur Kenntnis genommen und verpflichte mich zu 

deren Einhaltung. 

 

 

 

Datum                  Vor- u. Zu-Name des Mitgliedes, Stellvertreters, Gast                   Unterschrift 
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Erklärungen der Mitglieder der Entscheidergruppe 
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Anlage 11 Absichtserklärungen Vogtland und Westerzgebirge 

 
Westerzgebirge 
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Vogtland 
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Anlage 12 Beschluss der LES und Geschäftsordnung durch die LAG 
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Fortschreibung der LES Falkenstein – Sagenhaftes Vogtland November 2019 

 
Dokumentation des Abstimmungsergebnisses durch die Entscheidergruppe im 
Umlaufverfahren vom 29.01.2020 – 05.02.2020 

 
Name Zuordnung   

 öffent-li-
cher Be-
reich 

Privater 
Bereich, 
Zivilge-
sellschaft 

Erklärung der 
Befangenheit 

und Ausschluss 
von dieser Ab-

stimmung 
ja/nein 

Grund des Ausschlusses 
infolge Befangenheit (nur 
sofern “ja“ bei Erklärung 
Befangenheit) 

     

Döhn Kathleen  x   

Ehrler, Hartmut  x   

Kiesel Sandra  x   

Franke Ute     

Fritzsch Uwe  x   

Groß Annette  x   

Kadelke Ronny x    

Kerber Jörg x    

Kerber Heinrich  x   

Kretzschmann Ralf x    

Leonhardt Kerstin  x   

Mann Jürgen x    

Neupert Mario  x   

Prelec Saskia Vertreter 
Wollmann Peter 

x    

Rauchalles Arndt     

Renger Viola     

Reiher Carmen x    

Reißig Anke     

Schettler Heidi  x   

Schöley Gisela  x   

Siegemund Marco     

Ackermann Günter x    

Voigtmann Yvonne  x   

Weller Helga  x   

Zoller Gerd x    

 
Stimmen 
 

 
8 

 
12 

 
 

  

 
20 Teilnehmer von insgesamt 25 der Entscheidergruppe haben abgestimmt. 
 

Beschluss erging mit 20 gültigen Stimmen 
 
0 Vertreter konnten aufgrund Befangenheit nicht mit stimmen 
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Anlage 13 Beschlüsse der an der LAG beteiligten Kommunen (7) 

 

Gemeinde Bergen 
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Gemeinde Ellefeld 
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Gemeinde Werda  



LEADER-Entwicklungsstrategie „Falkenstein-Sagenhaftes Vogt-
land“ 162 
 

 
6. überarbeitete Fassung Januar 2022 

Gemeinde Muldenhammer  
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Stadt Falkenstein/Vogtl.  
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Gemeinde Neustadt  
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Gemeinde Grünbach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


